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1 Vorwort 

Helfer-Ort-Gruppen sind in Deutschland bereits in über 183 Kreisen und kreisfreien Städten 

aktiv1. Mit Hilfe dieser ehrenamtlichen Helfer kann das therapiefreie Intervall teilweise sig-

nifikant verkürzt und dadurch die Aussicht auf einen Behandlungserfolg bei zeitkritischen 

Notfallpatienten erheblich gesteigert werden. Besonders in dünn besiedelten Kreisen, in 

welchen der Rettungsdienst mit langen Anfahrtszeiten zu kämpfen hat, waren Helfer vor 

Ort laut einer Vorstudie der ADAC Stiftung, im Durchschnitt 5,2 Minuten1 schneller am 

Einsatzort als der gleichzeitig alarmierte Rettungsdienst und können damit durch zeitnahe 

erste Hilfe einen wichtigen Beitrag zur notfallmedizinischen Hilfeleistung leisten. Trotz die-

ses Vorteils finden sich in mindestens 114 Kreisen und kreisfreien Städten bislang noch 

keine Helfer-vor-Ort-Gruppen. Hierfür kann es eine Vielzahl von Gründen geben, wie z. B. 

die fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen, eine unsichere Finanzierung oder ein Man-

gel an Ehrenamtlichen. 

Um dabei zu helfen, Helfer-vor-Ort-Gruppen weiter in der Fläche zu etablieren, ist im Fol-

genden ein Konzept erarbeitet worden, welches die Grundlage dafür bereitstellen soll, aktiv 

eine Ausweitung von Helfer-vor-Ort-Gruppen voranzutreiben. Das Konzept umfasst fünf 

grundsätzliche Themenfelder: 

1. Vergleich der existierenden Leitfäden für Helfer-vor-Ort-Gruppen der Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen 

Bislang existieren in den vier genannten Bundesländern eigene Leitfäden, welche sich in 

einigen Punkten unterscheiden und teilweise unterschiedliche Anforderungen z. B. an die 

Ausbildung, Ausrüstung, Organisation usw. von Helfer-vor-Ort-Gruppen stellen. In diesem 

Teil des Projektes wurden die vier Leitfäden nach Themengebieten gegenübergestellt, ver-

glichen und ein Mindestanforderungsniveau und zwei erweiterte Anforderungsniveaus ab-

geleitet. Dabei wurde das Mindestanforderungsniveau aus dem jeweils geringsten Standard 

der Leitfäden zusammengestellt, um somit neuen Helfer-vor-Ort-Gruppen vor allem in 

Bundesländern, in welchen bislang keine Richtlinien vorhanden sind, eine Orientierung da-

für zu liefern, welche Anforderungen mindestens einzuhalten wären. 

Durch die zusätzliche Ausarbeitung von zwei erweiterten Anforderungsniveaus sollen den 

Helfer-vor-Ort-Gruppen auch Anregungen dafür geliefert werden, wie ein solches System 

sinnvoll über die Mindestanforderungen hinaus erweitert und umfassender aufgebaut wer-

den kann, sofern ausreichend Mittel, Personal und Motivation vorhanden sind. Um dabei 

die Praxistauglichkeit und die Plausibilität der Anforderungsniveaus zusätzlich zu erhöhen, 

wurden diese von einem Expertengremium beurteilt und überarbeitet. Den neuen Helfer-

vor-Ort-Gruppen werden somit drei Anforderungsniveaus an die Hand gegeben, an wel-

chen sie sich orientieren und welche sie an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. 

Dies sollte es ihnen ermöglichen, schnell und unkompliziert entsprechende Strukturen auf-

zubauen und sich vornehmlich auf ihre Einsatztätigkeit zu konzentrieren. Eine ausführliche 

Gegenüberstellung der Leitfäden der vier Länder nach Themengebiet findet sich außerdem 

im Anhang B des Berichts. 

 
1 ADAC Stiftung; FORPLAN DR SCHMIEDEL (2019): Forschungsbericht zur Notfallversorgung Helfer vor Ort. Bundesweite Ist-

Analyse und Abschätzung des Nutzens 
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2. Abschätzung der für eine Ausweitung der Helfer-vor-Ort-Gruppen benötig-

ten finanziellen Mittel 

Helfer-vor-Ort brauchen zur Durchführung ihrer Hilfstätigkeit ein gewisses Maß an Ausrüs-

tung und Betriebsmitteln. Im Gegensatz zum Rettungsdienst müssen sich die ehrenamtli-

chen Helfer allerdings größtenteils selbst aus Spenden oder Zuschüssen finanzieren. Ge-

rade im Gespräch mit Ansprechpartnern aus den zuständigen Ämtern und Organisationen 

zeigte sich, dass die Kreise nicht immer die Mittel besitzen, diese zusätzlichen und freiwil-

ligen Leistungen signifikant zu unterstützen und damit zur Förderung von Helfer-vor-Ort-

Gruppen beizutragen. Damit neue Helfer-vor-Ort-Gruppen leichter abschätzen können, mit 

welchen Kosten für Ausrüstung und Betriebsmittel zu rechnen ist, wurden in diesem Kapitel 

Aufstellungen über zu erwartende Kosten für die unterschiedlichen Anforderungsniveaus 

erarbeitet. 

3. Definition von Kenngrößen und Messverfahren zur Erfolgsmessung 

Um eine hohe Versorgungsqualität sicherzustellen und Möglichkeiten zur Verbesserung 

frühzeitig erkennen zu können, sollten die Leistungen der Helfer-vor-Ort-Gruppen doku-

mentiert und ausgewertet werden. In diesem Kapitel wurde deshalb ein stufenweises Kenn-

zahlensystem erarbeitet, dass eine Vielzahl an Kennzahlen enthält, die Helfer-vor-Ort-

Gruppen dazu nutzen können, ihre Arbeit zu validieren. Der stufenweise Aufbau des Kenn-

zahlensystems ermöglicht es dabei, dessen Umfang an die individuellen Möglichkeiten der 

Helfer-vor-Ort-Gruppen anzupassen. 

4. Befragungen von Kreisen mit und ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Es ist eine Vielzahl von Gründen vorstellbar, aus welchen bislang in einigen Kreisen keine 

Helfer-vor-Ort-Gruppen gegründet wurden. Um mehr über die Hintergründe zu erfahren, 

warum in einigen Kreisen Helfer-vor-Ort-Gruppen zu finden sind und in anderen nicht, 

wurden Ansprechpartner sowohl in Kreisen mit als auch ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen ge-

sucht und in leitfadengestützten Telefoninterviews befragt. Hierdurch konnten weiterge-

hende Erkenntnisse z. B. über die Schwierigkeiten bei der Gründung von Helfer-vor-Ort-

Gruppen gewonnen werden. Dazu zählen u. a. die ungesicherte Finanzierung, ein Mangel 

an Freiwilligen und das Fehlen einer Trägerorganisation. 

5. Konzeptzusammenführung 

In den vorherigen Kapiteln wurden zahlreiche Erkenntnisse zu einzelnen Themenpunkten 

gewonnen, die in einem abschließenden Kapitel zu einem Gesamtkonzept, wie Helfer-vor-

Ort-Gruppen in der Fläche gefördert werden können, zusammengeführt werden. 
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2 Teil I: Leitfäden für Helfer-vor-Ort-Gruppe 

Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen haben 

jeweils eigene Leitfäden für Helfer-vor-Ort-Gruppen erstellt. Diese Leitfäden beinhalten 

verschiedene Anforderungen, z. B. hinsichtlich der Mindestausbildung oder Mindestausrüs-

tung, die bei Betreiben einer Helfer-vor-Ort-Gruppe erfüllt werden müssen. Bei dem Be-

treiben einer Helfer-vor-Ort-Gruppe in einem dieser Bundesländer muss der jeweilige Leit-

faden deshalb unbedingt berücksichtigt werden. In vielen anderen Bundesländern existie-

ren hingegen noch keine Leitfäden für Helfer-vor-Ort-Gruppen. Da sich die bereits existie-

renden Leitfäden der vier Bundesländer teilweise in der Höhe der Anforderungen unter-

scheiden, so wird in dem Leitfaden aus Hessen beispielsweise mindestens eine 24-stündige 

Ausbildung für die Helfer vor Ort gefordert während in Bayern mindestens 48 Stunden 

erforderlich sind, sind im Folgenden drei Anforderungsniveaus herausgearbeitet. Durch die 

Gegenüberstellung dieser soll den Helfer vor Ort Gruppen in Bundesländern, für welche 

noch keine offiziellen Leitfäden existieren, eine Orientierungshilfe an die Hand gegeben 

werden, bei welcher sie selbst das Anforderungsniveau nach ihren Bedürfnissen und Mög-

lichkeiten wählen können. Auch steht es den einzelnen Helfer-vor-Ort-Gruppen frei, Misch-

formen der Anforderungsniveaus zu bilden, um ihre Organisation bestmöglich an die je-

weiligen Rahmenbedingungen anzupassen Die erarbeiteten Anforderungsniveaus orientie-

ren sich dabei an den bereits genannten Leitfäden der vier Bundesländer. 

Von den drei erarbeiten Anforderungsniveaus stellt das Anforderungsniveau der Mindest-

anforderungen die niedrigste Stufe dar. Für diese wurden die vier Leitfäden der Bundes-

länder nach Themengebiet verglichen und die niedrigste Anforderungsstufe herausgear-

beitet. Das bedeutet, dass wenn beispielsweise in dem einen Leitfaden jährlich 8 Fortbil-

dungsstunden und in einem anderen 8 Fortbildungsstunden und zusätzlich ein Rettungs-

wachenpraktikum gefordert wird, finden sich in den Mindestanforderungen nur die 8 Fort-

bildungsstunden. Mit dem Anforderungsniveau der erweiterten Anforderungen 2 verhält es 

sich genau umgekehrt, da die Leitfäden es allerdings in vielen Bereichen offenlassen, die 

Anforderungen zu übererfüllen, beispielsweise indem noch mehr medizinische Ausrüstung 

beschafft wird, wurde dieses Anforderungsniveau nicht als Höchstanforderungen bezeich-

net. Die erweiterten Anforderungen 1 stellen die Zwischenstufe zwischen den beiden an-

deren Anforderungsniveaus dar. Alle drei Anforderungsniveaus wurden darüber hinaus von 

einem Expertengremium überarbeitet und ergänzt, weshalb die Anforderungsniveau keine 

reinen Zusammenführungen der Inhalte der Leitfäden der Länder sind. Eine ausführliche 

Gegenüberstellung der Leitfäden der vier Bundesländer und der daraus abgeleiteten Min-

destanforderung findet sich außerdem im Anhang. Die erarbeiteten Anforderungsniveaus 

sind im Folgenden tabellarisch und nach Themengebiet geordnet, gegenübergestellt. 
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2.1 Zusammenfassung der Anforderungen an Helfer-vor-Ort-

Gruppen 

Durch Helfer vor Ort soll das therapiefreie Intervall bei Notfallpatienten verkürzt werden. 

Die ehrenamtlichen Helfer sind ergänzend zum Rettungsdienst tätig, ersetzen diesen aber 

nicht und sind nicht hilfsfristrelevant. Bei Ankunft des Rettungsdienstes übernimmt dieser 

die Behandlung/Betreuung des Patienten. 

Die Helfer vor Ort werden über Trägerorganisationen organisiert, diese sind als Rechtsper-

son zwingend erforderlich. Die Trägerorganisationen stellen die grundsätzliche Einsatzfä-

higkeit der Helfer vor Ort sicher. 

 

2.2 Eignung und Ausbildung 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Helfer vor Ort sind grund-

sätzlich freiwillige, ehren-

amtliche Helfer. 

Helfer vor Ort sind grund-

sätzlich freiwillige, ehren-

amtliche Helfer. 

Helfer vor Ort sind grund-

sätzlich freiwillige, ehren-

amtliche Helfer. 

Die Einbindung rettungs-

dienstlicher Fachkräfte ist 

möglich. 

Die Einbindung rettungs-

dienstlicher Fachkräfte ist 

möglich. 

Die Einbindung rettungs-

dienstlicher Fachkräfte ist 

möglich. 

Helfer vor Ort müssen min-

destens 18 Jahre alt und 

persönlich sowie gesund-

heitlich geeignet sein. 

Helfer vor Ort müssen min-

destens 18 Jahre alt und 

persönlich sowie gesund-

heitlich geeignet sein. 

Helfer vor Ort müssen min-

destens 18 Jahre alt und 

persönlich sowie gesund-

heitlich geeignet sein. 

Die Qualifikation des Helfers 

vor Ort umfasst mindestens 

24 Stunden Unterricht und 

Training, eine längere Aus-

bildung ist empfehlenswert. 

Die Ausbildung muss eine 

Einweisung in die Frühdefi-

brillation beinhalten, an-

sonsten ist diese ergänzend 

zu absolvieren. 

Die Qualifikation des Helfers 

vor Ort umfasst mindestens 

48 Stunden Unterricht und 

Training, eine längere Aus-

bildung ist empfehlenswert. 

Die Ausbildung muss eine 

Einweisung in die Frühdefi-

brillation beinhalten, an-

sonsten ist diese ergänzend 

zu absolvieren. 

Die Qualifikation des Helfers 

vor Ort umfasst mindestens 

80 Stunden Unterricht und 

Training. Die Ausbildung 

muss eine Einweisung in die 

Frühdefibrillation beinhal-

ten, ansonsten ist diese er-

gänzend zu absolvieren. 

Berufliche Qualifikationen in 

der Notfallversorgung kön-

nen angerechnet werden. 

Berufliche Qualifikationen in 

der Notfallversorgung kön-

nen angerechnet werden. 

Berufliche Qualifikationen in 

der Notfallversorgung kön-

nen angerechnet werden. 



Helfer vor Ort: Phase 2 - Entwurf 24.08.2021  Seite 9 

Die Ausbildung sollte min-

destens die Themengebiete 

Atemwegsmanagement, Re-

animation inkl. Beatmung 

und AED, Umgang mit Ver-

letzungen (starke Blutun-

gen) und Umgang mit/Be-

treuung von Patienten und 

Angehörigen sowie Kommu-

nikation mit der Leitstelle 

beinhalten und sowohl den 

Erwerb theoretischer Kennt-

nisse als auch praktische 

Übungen umfassen. 

Die Ausbildung sollte min-

destens die Themengebiete 

Atemwegsmanagement, Re-

animation inkl. Beatmung 

und AED, Umgang mit Ver-

letzungen (starke Blutun-

gen), Umgang mit/Betreu-

ung von Patienten und An-

gehörigen sowie Kommuni-

kation mit der Leitstelle be-

inhalten und sowohl den Er-

werb theoretischer Kennt-

nisse als auch praktische 

Übungen umfassen. 

Die Ausbildung sollte min-

destens die Themengebiete 

Atemwegsmanagement, Re-

animation inkl. Beatmung 

und AED, Umgang mit Ver-

letzungen (starke Blutun-

gen), Umgang mit/Betreu-

ung von Patienten und An-

gehörigen sowie Kommuni-

kation mit der Leistelle be-

inhalten und sowohl den Er-

werb theoretischer Kennt-

nisse als auch praktische 

Übungen umfassen. 

 Ein rettungsdienstliches Ein-

satzpraktikum oder ver-

gleichbare Einsatzerfahrung 

wird empfohlen. 

Ein rettungsdienstliches Ein-

satzpraktikum ist zu absol-

vieren. Entsprechende Ein-

satzerfahrung kann ange-

rechnet werden. 

Jährlich sind mindestens 8 

Stunden Fortbildung, zur 

Aufrechterhaltung der für 

die Einsatzfähigkeit erfor-

derlichen Qualifikation, er-

forderlich. 

Jährlich sind mindestens 16 

Stunden Fortbildung, zur 

Aufrechterhaltung der für 

die Einsatzfähigkeit erfor-

derlichen Qualifikation, er-

forderlich. 

Jährlich sind mindestens 16 

Stunden Fortbildung und 

zusätzlich ein rettungs-

dienstliches Einsatzprakti-

kum von 8 Stunden zur Auf-

rechterhaltung der für die 

Einsatzfähigkeit erforderli-

chen Qualifikation erforder-

lich. 

Vergleichbare Fortbildungen 

können angerechnet wer-

den. 

Vergleichbare Fortbildungen 

können angerechnet wer-

den. 

Vergleichbare Fortbildungen 

können angerechnet wer-

den. 
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2.3 Ausrüstung 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen I Erweiterte Anforderungen II 

Die Ausrüstung der Helfer 

vor Ort umfasst mindes-

tens Einmalhandschuhe 

und Warnweste. 

Die Ausrüstung der Helfer 

vor Ort umfasst mindes-

tens Einmalhandschuhe, 

persönliche Schutzausrüs-

tung, eine Kleiderschere, 

eine Beatmungshilfe, Ver-

bandsmaterial nach der 

Ausstattung eines Notfalls-

anitätskoffer nach DIN 

13155 und ein Produkt zur 

Stabilisierung der Halswir-

belsäule, Dokumentations-

bögen und Schreibmaterial. 

Die Ausrüstung der Helfer 

vor Ort umfasst mindes-

tens Einmalhandschuhe, 

persönliche Schutzausrüs-

tung, medizinische Ausrüs-

tung gemäß eines Notfalls-

anitätskoffer nach DIN 

13155, einen automatisier-

ten externen Defibrillator, 

eine Absaugpumpe, eine 

Sauerstoffapplikationsmög-

lichkeit, ein Abbindesystem 

(Tourniquet), Dokumentati-

onsbögen und Schreibma-

terial. 

Weitere Ausrüstung ist 

möglich. 

Weitere Ausrüstung ist 

möglich. 

Weitere Ausrüstung ist 

möglich. 

Wenn die Helfer vor Ort 

über die notwendige Quali-

fikation verfügen, ist auch 

die Mitführung von medizi-

nischen Geräten (z. B. 

AED, Absaugpumpe, Abbin-

desystem) möglich. 

Wenn die Helfer vor Ort 

über die notwendige Quali-

fikation verfügen, ist auch 

die Mitführung von medizi-

nischen Geräten (z. B. 

AED, Absaugpumpe, Abbin-

desystem) zu empfehlen. 
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2.4 Alarmierung und Anfahrt 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Die Helfer vor Ort werden 

durch die Leitstelle alar-

miert. 

Die Helfer vor Ort werden 

durch die Leitstelle alar-

miert. 

Die Helfer vor Ort werden 

durch die Leitstelle alar-

miert. 

  Die schnellstmögliche Alar-

mierung der Helfer vor Ort 

muss durch entsprechende 

technische Voraussetzun-

gen sichergestellt werden. 

  Die Alarmierung über BOS-

Netze darf nur erfolgen, 

wenn die Trägerorganisa-

tion der Helfer-vor-Ort-

Gruppe eine BOS ist. 

Eine Alarmierung erfolgt 

nur zusätzlich und ergän-

zend zum Rettungsdienst. 

Eine Alarmierung erfolgt 

nur zusätzlich und ergän-

zend zum Rettungsdienst. 

Eine Alarmierung erfolgt 

nur zusätzlich und ergän-

zend zum Rettungsdienst. 

Die Alarmierung soll erfol-

gen, wenn Patienten vital 

bedroht sind und durch die 

Helfer vor Ort ein medizi-

nisch relevanter Zeitvorteil 

erreicht werden kann. 

Die Alarmierung soll erfol-

gen, wenn Patienten vital 

bedroht sind und durch die 

Helfer vor Ort ein medizi-

nisch relevanter Zeitvorteil 

erreicht werden kann. 

Die Alarmierung soll erfol-

gen, wenn Patienten vital 

bedroht sind und durch die 

Helfer vor Ort ein medizi-

nisch relevanter Zeitvorteil 

erreicht werden kann. 

Die Alarmierung der Helfer 

vor Ort sollte nicht erfol-

gen, wenn bei dem Einsatz 

ein erhöhtes Gefahrenpo-

tential für die Einsatzkräfte 

zu erwarten ist. 

Die Alarmierung der Helfer 

vor Ort sollte nicht erfol-

gen, wenn bei dem Einsatz 

ein erhöhtes Gefahrenpo-

tential für die Einsatzkräfte 

zu erwarten ist. 

Die Alarmierung der Helfer 

vor Ort sollte nicht erfol-

gen, wenn bei dem Einsatz 

ein erhöhtes Gefahrenpo-

tential für die Einsatzkräfte 

zu erwarten ist. 

Über die Alarmierung im 

Einzelfall entscheidet die 

Leitstelle. 

Über die Alarmierung im 

Einzelfall entscheidet die 

Leitstelle. 

Über die Alarmierung im 

Einzelfall entscheidet die 

Leitstelle. 

Der Träger des Rettungs-

dienstes sollte in Absprache 

mit der Leitstelle und den 

Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Alarmierungsindikatoren 

und einen Alarmierungs-

plan mit einem definierten 

Zuständigkeitsgebiet für 

die Alarmierung der Helfer 

vor Ort festlegen. 

Der Träger des Rettungs-

dienstes sollte in Absprache 

mit der Leitstelle und den 

Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Alarmierungsindikatoren 

und einen Alarmierungs-

plan mit einem definierten 

Zuständigkeitsgebiet für 

die Alarmierung der Helfer 

vor Ort festlegen. 

Der Träger des Rettungs-

dienstes sollte in Absprache 

mit der Leitstelle und den 

Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Alarmierungsindikatoren 

und einen Alarmierungs-

plan mit einem definierten 

Zuständigkeitsgebiet für 

die Alarmierung der Helfer 

vor Ort festlegen. 

Sonder- und Wegerechte 

sind grundsätzlich nicht für 

Helfer vor Ort vorgesehen, 

da diese kein Teil des Ret-

tungsdienstes sind. Es ob-

liegt den einzelnen Bundes-

ländern 

Sonder- und Wegerechte 

sind grundsätzlich nicht für 

Helfer vor Ort vorgesehen, 

da diese kein Teil des Ret-

tungsdienstes sind. Es ob-

liegt den einzelnen Bundes-

ländern Ausnahmerege-

Sonder- und Wegerechte 

sind grundsätzlich nicht für 

Helfer vor Ort vorgesehen, 

da diese kein Teil des Ret-

tungsdienstes sind. Es ob-

liegt den einzelnen Bundes-

ländern Ausnahmerege-
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Ausnahmeregelungen zu 

beschließen und die Benut-

zung von Sonder- und We-

gerechten durch Helfer vor 

Ort unter bestimmten Um-

ständen zuzulassen. Helfer 

vor Ort dürfen Sonder- und 

Wegerechte nicht eigen-

mächtig und nur auf An-

weisung der Leitstelle im 

Einsatz in Anspruch neh-

men. 

lungen zu beschließen und 

die Benutzung von Sonder- 

und Wegerechten durch 

Helfer vor Ort unter be-

stimmten Umständen zuzu-

lassen. Helfer vor Ort dür-

fen Sonder- und Wege-

rechte nicht eigenmächtig 

und nur auf Anweisung der 

Leitstelle im Einsatz in An-

spruch nehmen. 

lungen zu beschließen und 

die Benutzung von Sonder- 

und Wegerechten durch 

Helfer vor Ort unter be-

stimmten Umständen zuzu-

lassen. Helfer vor Ort dür-

fen Sonder- und Wege-

rechte nicht eigenmächtig 

und nur auf Anweisung der 

Leitstelle im Einsatz in An-

spruch nehmen. 

 Für die Inanspruchnahme 

von Sonder- und Wege-

rechten muss der fahrende 

Helfer vor Ort für Alarm-

fahrten unterwiesen sein. 

Diese Unterweisung muss 

spätestens alle 2 Jahre 

wiederholt werden. 

Für die Inanspruchnahme 

von Sonder- und Wege-

rechten muss der fahrende 

Helfer vor Ort für Alarm-

fahrten unterwiesen sein. 

Diese Unterweisung muss 

spätestens alle 2 Jahre 

wiederholt werden. 

  Damit ein Fahrzeug mit ei-

ner Signalanlage ausgerüs-

tet werden darf, muss si-

chergestellt werden, dass 

dieses Fahrzeug von den 

Helfern vor Ort ausschließ-

lich für Fahrten im Rahmen 

der Helfer Ort Einsätze ge-

nutzt wird und sich in der 

alleinigen Verfügungsge-

walt des Trägers der Helfer 

vor befindet. Das Fahrzeug 

darf nicht für private Fahr-

ten genutzt werden. Für 

den Betrieb von Fahrzeu-

gen mit Signalanlage ist 

eine Sondergenehmigung 

einzuholen. 
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2.5 Aufgaben am Einsatzort 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Die Aufgaben der Helfer 

vor Ort sind grundsätzlich 

auf die Behandlung von 

Störungen der Vitalfunktio-

nen im Rahmen lebensret-

tender Sofortmaßnahmen 

sowie damit verbundenen 

Versorgungsmaßnahmen 

beschränkt. 

Die Aufgaben der Helfer 

vor Ort sind grundsätzlich 

auf die Behandlung von 

Störungen der Vitalfunktio-

nen im Rahmen lebensret-

tender Sofortmaßnahmen 

sowie damit verbundenen 

Versorgungsmaßnahmen 

beschränkt. 

Die Aufgaben der Helfer 

vor Ort sind grundsätzlich 

auf die Behandlung von 

Störungen der Vitalfunktio-

nen im Rahmen lebensret-

tender Sofortmaßnahmen 

sowie damit verbundenen 

Versorgungsmaßnahmen 

beschränkt. 

 Zusätzlich können organi-

satorische Maßnahmen, wie 

z. B. das Absichern von 

Einsatzstellen, qualifizierte 

Rückmeldungen an die 

Leitstelle und der Transport 

von Hubschrauberbesat-

zungen zur Einsatzstelle 

durchgeführt werden. 

Zusätzlich können organi-

satorische Maßnahmen, wie 

z. B. das Absichern von 

Einsatzstellen, qualifizierte 

Rückmeldungen an die 

Leitstelle und der Transport 

von Hubschrauberbesat-

zungen zur Einsatzstelle 

durchgeführt werden. 

 Eine Alarmierung zu rein 

organisatorischen Hilfe-

maßnahmen sollte nicht er-

folgen. 
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2.6 Qualitätsmanagement 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Der Träger der Helfer-vor-

Ort-Gruppe überwacht die 

Tätigkeit der Helfer-vor-

Ort-Gruppe mindestens 

durch ein medizinisches 

Qualitätsmanagement. 

Der Träger der Helfer-vor-

Ort-Gruppe überwacht die 

Tätigkeit der Helfer-vor-

Ort-Gruppe mindestens 

durch ein medizinisches 

Qualitätsmanagement. 

Der Träger der Helfer-vor-

Ort-Gruppe überwacht die 

Tätigkeit der Helfer-vor-

Ort-Gruppe mindestens 

durch ein medizinisches 

Qualitätsmanagement. 

Dies umfasst insbesondere 

eine Auswertung der Ein-

satzprotokolle und regel-

mäßige strukturierte Ein-

satznachbesprechungen. 

Dies umfasst insbesondere 

die Auswertung jedes Ein-

satzprotokolls und regel-

mäßige strukturierte Ein-

satznachbesprechungen. 

Dies umfasst insbesondere 

die Auswertung jedes Ein-

satzprotokolls und regel-

mäßige strukturierte Ein-

satznachbesprechungen. 

Für die Kontrolle und Be-

wertung der Einsätze wird 

empfohlen, den Ärztlichen 

Leiter Rettungsdienst hin-

zuzuziehen. 

Für die Kontrolle und Be-

wertung der Einsätze wird 

empfohlen, den Ärztlichen 

Leiter Rettungsdienst hin-

zuzuziehen. 

Für die Kontrolle und Be-

wertung der Einsätze wird 

empfohlen, den Ärztlichen 

Leiter Rettungsdienst hin-

zuzuziehen. 

  Der ärztliche Leiter Ret-

tungsdienst begleitet und 

überwacht die Tätigkeiten 

der Helfer-vor-Ort-Grup-

pen. 

  Die Helfer-vor-Ort-Gruppen 

berichten mindestens ein-

mal jährlich zusammenfas-

send dem Träger des Ret-

tungsdienstes über ihre Tä-

tigkeiten. 
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2.7 Dokumentation und Datenschutz 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Die Dokumentation der 

Einsätze hat auf durch den 

Träger des Rettungsdiens-

tes freigegebenen Formula-

ren zu erfolgen. 

Die Dokumentation der 

Einsätze hat auf durch den 

Träger des Rettungsdiens-

tes freigegebenen Formula-

ren zu erfolgen. 

Die Dokumentation der 

Einsätze hat auf durch den 

Träger des Rettungsdiens-

tes freigegebenen Formula-

ren zu erfolgen. 

Die Dokumentation sollte 

mindestens die Folgenden 

Informationen enthalten: 

– Alarmierungszeitpunkt, 

– Eintreffzeitpunkt, 

– Übergabezeitpunkt an 

den Rettungsdienst, 

– Einsatzindikation und 

– durchgeführte Maßnah-

men 

Die Dokumentation sollte 

mindestens die Folgenden 

Informationen enthalten: 

– Alarmierungszeitpunkt, 

Eintreffzeitpunkt, Ein-

satzende, Einsatzindika-

tion 

– Kurzbeschreibung der 

vorgefundenen Einsatz-

situation 

– Dokumentation der 

durch den Helfer vor Ort 

durchgeführten Maßnah-

men, 

– Übergabezeitpunkt und 

Funkrufname des Ret-

tungsmittels, an welches 

die Patientin bzw. der 

Patient übergeben 

wurde, 

– Dokumentation beson-

derer Aspekte (Gefähr-

dungen der Helfer vor 

Ort, Nachsorgeerforder-

nisse etc.) 

Die Dokumentation sollte 

mindestens die Folgenden 

Informationen enthalten: 

– Alarmierungszeitpunkt, 

Eintreffzeitpunkt, Ein-

satzende, Einsatzindika-

tion 

– Kurzbeschreibung der 

vorgefundenen Einsatz-

situation 

– Dokumentation der 

durch den Helfer vor Ort 

durchgeführten Maßnah-

men, 

– Übergabezeitpunkt und 

Funkrufname des Ret-

tungsmittels, an welches 

die Patientin bzw. der 

Patient übergeben 

wurde, 

– Dokumentation beson-

derer Aspekte (Gefähr-

dungen der Helfer vor 

Ort, Nachsorgeerforder-

nisse etc.) 

Die Dokumentation perso-

nenbezogener Daten durch 

Helfer vor Ort ist nicht zu-

lässig und nicht erforder-

lich. 

Die Dokumentation perso-

nenbezogener Daten durch 

Helfer vor Ort ist nicht zu-

lässig und nicht erforder-

lich. 

Die Dokumentation perso-

nenbezogener Daten durch 

Helfer vor Ort ist nicht zu-

lässig und nicht erforder-

lich. 

Helfer vor Ort sind schrift-

lich zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten. 

Helfer vor Ort sind schrift-

lich zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten. 

Helfer vor Ort sind schrift-

lich zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten. 
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2.8 Haftung und Versicherung 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Die Haftung für Schäden 

bei der Leistung von Erster 

Hilfe richtet sich nach den 

allgemeinen Regelungen 

des Zivilrechts. 

Die Haftung für Schäden 

bei der Leistung von Erster 

Hilfe richtet sich nach den 

allgemeinen Regelungen 

des Zivilrechts. 

Die Haftung für Schäden 

bei der Leistung von Erster 

Hilfe richtet sich nach den 

allgemeinen Regelungen 

des Zivilrechts. 

Die Unfallversicherung von 

Helfern vor Ort erfolgt 

durch die gesetzliche Un-

fallversicherung. 

Die Unfallversicherung von 

Helfern vor Ort erfolgt 

durch die gesetzliche Un-

fallversicherung. 

Die Unfallversicherung von 

Helfern vor Ort erfolgt 

durch die gesetzliche Un-

fallversicherung. 

Des Weiteren ist eine Haft-

pflichtversicherung vorzu-

halten, welche die Tätigkei-

ten der Helfer vor Ort ab-

deckt.2 

Des Weiteren ist eine Haft-

pflichtversicherung vorzu-

halten, welche die Tätigkei-

ten der Helfer vor Ort ab-

deckt. 

Des Weiteren ist eine Haft-

pflichtversicherung vorzu-

halten, welche die Tätigkei-

ten der Helfer vor Ort ab-

deckt. 

  Der Versicherungsschutz 

muss dabei auch das ge-

nutzte Einsatzfahrzeug und 

die Ausübung von Sonder-

rechten umfassen. 

 

 
2 Die Rechtslage bezüglich des Versicherungsschutzes wird in einigen der Leitfäden vage dargestellt, weshalb die ADAC Stiftung 

ein Memorandum zur Rechtslage von der Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft erstellen lassen hat. Die Ergebnisse decken 

sich mit den hier dargestellten Vorgaben. Die Haftpflichtversicherung ist dabei nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, 

Bayern und Hessen verpflichtend, aber auch in anderen Bundesländern empfehlenswert. 
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2.9 Finanzierung 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Die Verrechnung medizini-

scher Hilfeleistungen ge-

genüber Hilfeempfängern 

und Sozialversicherungs-

trägern ist grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

Die Verrechnung medizini-

scher Hilfeleistungen ge-

genüber Hilfeempfängern 

und Sozialversicherungs-

trägern ist grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

Die Verrechnung medizini-

scher Hilfeleistungen ge-

genüber Hilfeempfängern 

und Sozialversicherungs-

trägern ist grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

Die Helfer-vor-Ort-Systeme 

dürfen grundsätzlich nicht 

die finanziellen Mittel des 

Rettungsdienstes belasten. 

Die Helfer-vor-Ort-Systeme 

dürfen grundsätzlich nicht 

die finanziellen Mittel des 

Rettungsdienstes belasten. 

Die Helfer-vor-Ort-Systeme 

dürfen grundsätzlich nicht 

die finanziellen Mittel des 

Rettungsdienstes belasten. 

Die Finanzierung der Hel-

fer-vor-Ort-Systeme erfolgt 

deshalb durch Spenden 

und Zuschüsse. 

Die Finanzierung der Hel-

fer-vor-Ort-Systeme erfolgt 

deshalb durch Spenden 

und Zuschüsse. 

Die Finanzierung der Hel-

fer-vor-Ort-Systeme erfolgt 

deshalb durch Spenden 

und Zuschüsse. 
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2.10 Infektionsschutz 

Mindestanforderungen Erweiterte Anforderungen 1 Erweiterte Anforderungen 2 

Die Alarmierung der Helfer 

vor Ort sollte nicht erfol-

gen, wenn bei dem Einsatz 

ein erhöhtes Gefahrenpo-

tential für die Einsatzkräfte 

zu erwarten ist. Dies kann 

auch auf Einsätze mit er-

höhtem Infektionsrisiko zu-

treffen. 

Die Alarmierung der Helfer 

vor Ort sollte nicht erfol-

gen, wenn bei dem Einsatz 

ein erhöhtes Gefahrenpo-

tential für die Einsatzkräfte 

zu erwarten ist. Dies kann 

auch auf Einsätze mit er-

höhtem Infektionsrisiko zu-

treffen. Verfügen die Helfer 

vor Ort über entsprechende 

persönliche Schutzausrüs-

tung und die notwendigen 

Kenntnisse für den Umgang 

mit Infektionsrisiken, kön-

nen in Absprache mit dem 

ärztlichen Leiter, dem Trä-

ger des Rettungsdienstes 

und dem Träger der Helfer-

vor-Ort-Gruppen ange-

passte Alarmierungsindika-

toren erarbeitet werden. 

Die Alarmierung der Helfer 

vor Ort sollte nicht erfol-

gen, wenn bei dem Einsatz 

ein erhöhtes Gefahrenpo-

tential für die Einsatzkräfte 

zu erwarten ist. Dies kann 

auch auf Einsätze mit er-

höhtem Infektionsrisiko zu-

treffen. Verfügen die Helfer 

vor Ort über entsprechende 

persönliche Schutzausrüs-

tung und die notwendigen 

Kenntnisse für den Umgang 

mit Infektionsrisiken, kön-

nen in Absprache mit dem 

ärztlichen Leiter, dem Trä-

ger des Rettungsdienstes 

und dem Träger der Helfer-

vor-Ort-Gruppen ange-

passte Alarmierungsindika-

toren erarbeitet werden. 
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3 Teil II: Abschätzung der für eine Ausweitung der 

Helfer-vor-Ort-Gruppen benötigten finanziellen Mit-

tel 

Aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben Helfer-vor-Ort-Gruppen keinen Anspruch 

auf die Erstattung ihrer Kosten durch die Patienten, den Träger des Rettungsdienstes und 

sonstige Dritte. Sie führen sämtliche ihrer Einsätze für Dritte kostenfrei durch. Auch wenn 

viele Helfer-vor-Ort-Gruppen Unterstützung von den Gemeinden erhalten, haben sie auch 

darauf keinen grundsätzlichen Anspruch. Im Helfer vor Ort-Leitfaden von Nordrhein-West-

falen wird sogar ausdrücklich betont, dass die Finanzierung von Helfer-vor-Ort-Systemen 

nicht zu Lasten der finanziellen Mittel des Rettungsdienstes gehen darf. Deshalb müssen 

sich Helfer-vor-Ort-Gruppen vollständig über Spenden von Privatpersonen, Organisationen 

oder staatlichen Akteuren finanzieren. Dies macht die Frage nach den zu erwartenden Kos-

ten für die Etablierung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe zu einer wichtigen Frage. 

Um eine Orientierung zu dem Finanzierungsbedarf bei der Etablierung einer Helfer-vor-

Ort-Gruppe zu erhalten, wird im Folgenden für verschiedene Bereiche, wie z. B. Ausbildung, 

Ausstattung, Verbrauchsmaterial usw., eine Kostenabschätzung vorgenommen. Hierbei 

wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, da sich einige Kostenpunkte nur 

schwer abschätzen lassen. Des Weiteren stellt der jeweils angegebene obere Kostenrah-

menpunkt nicht die maximal möglichen Kosten dar, sondern ein entsprechend umsetzbares 

Kostenvolumen, welches aber durch beliebig höhere Summen z. B. für medizinische Geräte 

und persönliche Schutzausrüstung ersetzt werden kann. So kann man z. B. einen Automa-

tisierten Externer Defibrillator (AED) bereits ab ca. 1.000 EUR erwerben, es werden aber 

auch Geräte für über 3.000 EUR am Markt angeboten. 

Die Ausstattung der Helfer vor Ort ist nicht einheitlich geregelt. So finden sich schon allein 

in den vier Leitfäden der Länder Baden-Württemberg [1], Bayern [2], Hessen [3] und 

Nordrhein-Westfalen [4] große Unterschiede bezüglich der geforderten Ausstattung. Da 

unterschiedliche Helfer-vor-Ort-Gruppen über unterschiedliche Ausstattungsniveaus ver-

fügen können, werden im zweiten Unterkapitel für drei verschiedene Ausstattungsniveaus 

die Kosten für eine Erstausstattung und die zu erwartenden jährlichen Kosten aufgrund 

von Materialverbrauch, Abschreibung und Fortbildung für eine Gruppe von 10 Helfer vor 

Ort errechnet. 

Da alle hier angegebenen Kostenwerte rein rechnerische Modellwerte darstellen, ist ein 

Vergleich mit den realen Erfahrungen von Helfer-vor-Ort-Gruppen grundsätzlich zu emp-

fehlen.  
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3.1 Kostenüberblick 

Im Folgenden soll ein Überblick über mögliche Kosten für die Etablierung einer Helfer-vor-

Ort-Gruppe geschaffen werden. Die realen Kosten können aufgrund regionaler Anforde-

rungen und Präferenzen davon abweichen. Als Hilfestellung für eine eigene Kostenabschät-

zung findet sich im Anhang A eine Checkliste für die Kostenabschätzung der Ausrüstung 

einer neuen Helfer-vor-Ort-Gruppe. 

 

3.1.1 Ausbildung 

Die Mindestanforderung für die Ausbildung von Helfer-vor-Ort-Gruppen variiert von Leitfa-

den zu Leitfaden. Für die Ausbildung eines Helfers vor Ort werden zwischen mindestens 24 

Ausbildungsstunden und mindestens 48 Ausbildungsstunden, bestehend aus Theorie und 

Praxis, gefordert. Des Weiteren wird in der Verordnung aus Baden-Württemberg [1] und 

im Leitfaden aus Bayern [2] eine längere Ausbildung empfohlen (72 Unterrichtseinheiten 

in Baden-Württemberg bzw. 80 Stunden in Bayern). In der Verordnung aus Baden-Würt-

temberg [1] wird zusätzlich ein 16-stündiges Rettungsdienstpraktikum verlangt. 

In dem Erlass aus Nordrhein-Westfalen [4] werden darüber hinaus Ausbildungen gelistet, 

welche als gleichwertig anerkannt werden. Diese sind: 

• Arbeiter-Samariter-Bund (ASB): Sanitätshelferlehrgang (SHL) 

• Deutsches Rotes Kreuz (DRK): Sanitätsdienstausbildung (San A/San B) 

• Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH): Sanitätshelferausbildung B 2 

• Malteser Hilfsdienst (MHD): Allgemeine Fachausbildung Sanitätsdienst. 

Hierbei wird die Einschränkung gemacht: "Soweit diese Ausbildungen eine Einweisung in 

die Frühdefibrillation (6 UE) nicht beinhalten, ist sie ergänzend zu absolvieren." [4] 

Des Weiteren wird bei einigen der genannten Ausbildungen ein abgeschlossener Erste-

Hilfe-Kurs vorausgesetzt. 

Die genannten Ausbildungen werden im Folgenden als Grundlage zur Abschätzung der po-

tenziellen Kosten genutzt. Hierbei ergeben sich aus der stichprobenhaften Recherche bei 

verschiedenen Anbietern Ausbildungskosten von ca. 150 EUR bis 550 EUR pro Person. 

Zu beachten ist dabei, dass die Kosten in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausbildungsein-

richtung und Ausbildung schwanken können. Außerdem bieten viele der ausbildenden Or-

ganisationen Preisnachlässe, z. B. bei einer größeren Teilnehmerzahl oder Zugehörigkeit 

zur entsprechenden Hilfsorganisation, an. Inzwischen werden auch von einigen Organisa-

tionen spezielle Ausbildungen für Helfer vor Ort angeboten. Der preisliche Rahmen dürfte 

hierfür ähnlich der zuvor abgebildeten Kosten pro Person sein. 

In Hessen sind auch kürzere Ausbildungen für Helfer vor Ort zulässig, hingegen muss in 

Baden-Württemberg zusätzlich zur theoretischen und praktischen Ausbildung ein Wachen-

praktikum auf einer Rettungswache absolviert werden. Bei einem solchen Wachenprakti-

kum wäre zu klären, ob dieses direkt beim örtlichen Rettungsdienst absolviert werden 

kann, und welche Kosten dafür anfallen. Eine Abschätzung dieser Kosten ist hier nicht 

möglich. 
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3.1.2 Fortbildung 

Die Helfer-vor-Ort-Gruppen müssen je Person auf das Jahr gerechnet mindestens 8 Fort-

bildungsstunden absolvieren. Je nach Landesbestimmung liegt der Bemessungszeitraum 

hierfür bei einem halbem bis hin zu zwei Jahren. Als Vergleichskosten können z. B. die 

Kosten für eine Rettungsdienstfortbildung gem. § 5.4 RettG NRW [5] herangezogen wer-

den, da z. B. nach dem Erlass aus NRW gilt, dass Fortbildungen "des nichtärztlichen Per-

sonals in der Notfallrettung und im Krankentransport - (SMBl. NRW. 2129) angerechnet" 

werden [4]. Für ein Fortbildungswochenende (2 Tage entspricht ca. 15 Stunden) verlangt 

beispielsweise das DRK Dortmund 210 EUR pro Person 3. Eine derartige Fortbildung wäre 

allerdings in diesem Umfang nicht jährlich erforderlich. Eine eintägige Fortbildung könnte 

die Anforderung von 8 Unterrichtseinheiten unter Umständen bereits erfüllen. Aus diesem 

Grund werden hier 105 EUR pro Helfer-vor-Ort-Einsatzkraft als Kosten für die Fortbildung 

angesetzt. 

Nach dem Leitfaden aus Baden-Württemberg sollen (nicht müssen) neben den 8 Fortbil-

dungsstunden weitere 8 Stunden als Praktikum beim Rettungsdienst absolviert werden. Da 

dies unter Umständen beim Rettungsdienst ohne zusätzliche Kosten erfolgen kann, wurden 

hierfür keine anfallenden Kosten ermittelt. 

 

3.1.3 Medizinische Ausrüstung 

Für die einfachste Form einer Helfer-vor-Ort-Gruppe ist keine umfangreiche medizinische 

Ausrüstung erforderlich, da der Helfer vor Ort hauptsächlich zum Einleiten von Erstmaß-

nahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorgesehen ist. Hierbei liegt der Fokus 

auf dem schnellen Erreichen des Einsatzortes, da schon eine zeitnahe Laienreanimation 

ohne jegliche Ausrüstung die Überlebenschancen des Patienten erheblich erhöhen kann. 

Aus diesem Grund findet sich im Erlass Baden-Württembergs lediglich ein Tourniquet als 

medizinische Mindestausrüstung für den Helfer vor Ort. Weitere Ausrüstungsgegenstände 

werden allerdings empfohlen. Da das Tourniquet nur im Erlass Baden-Württembergs er-

wähnt wird und es sich hierbei um einen Ausrüstungsgegenstand mit einem sehr spezifi-

schen Anwendungszweck handelt, kann bei der Empfehlung für eine Grundausstattung ei-

ner Helfer-vor-Ort-Gruppe ggf. sogar auf diesen verzichtet werden. Darüber hinaus gibt es 

jedoch eine Vielzahl von Geräten, die für eine Helfer-vor-Ort-Gruppe sinnvoll sind und des-

halb auch in den anderen Leitfäden gefordert werden. Dies umfasst zusammengenommen: 

• medizinische Ausrüstung gemäß eines Notfallsanitätskoffers nach DIN 13155 

• einen automatisierten externen Defibrillator 

• eine Absaugpumpe (eine manuelle ist bereits im Sanitätskoffer nach DIN 13155 enthal-

ten) 

• eine Sauerstoffapplikationsmöglichkeit (inklusive Sauerstoff) 

• ein Abbindesystem (Tourniquet) 

 
3 https://www.drk-dortmund.de/103.html, abgerufen 25.05.2020 
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Die Kosten für die medizinische Ausrüstung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe liegen voraus-

sichtlich in einem Rahmen bis ca. 1.845 EUR. Falls die Helfer-vor-Ort-Gruppen in mehre-

ren Teams agieren, wird diese Ausrüstung für jedes Team benötigt. Bei einem Schichtmo-

dell können sich ggf. mehrere Teams eine Ausrüstung teilen. 

 

3.1.4 Kommunikationsausrüstung 

Die Alarmierung der Helfer-vor-Ort-Gruppen kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. In 

den Leitfäden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen wird gefordert, dass zur Ausrüstung 

einer Helfer-vor-Ort-Gruppe eine "Alarmierungseinrichtung" [3] gehört, bzw. "Die 

schnellstmögliche Alarmierung der Notfallhelfer muss durch entsprechende technische Vo-

raussetzungen sichergestellt sein"[4]. Im Gegensatz dazu wird im Leitfaden aus Baden-

Württemberg nicht ausdrücklich eine Alarmierungseinrichtung gefordert, und im Leitfaden 

aus Bayern wird sogar betont, dass eine Alarmierung der Helfer "grundsätzlich über öffent-

liche Netze (z. B. über Mobilfunk)" erfolgt, außer der Träger der Ersthelfer Gruppen ist 

funkberechtigt im Sinn der BOS Funkrichtlinie. Nur dann sollte die Alarmierung vorrangig 

über Funkmeldeempfänger erfolgen. Je nach Modell kann also für die Alarmierung des ein-

zelnen Helfers vor Ort ein Mobiltelefon (privat oder vom Träger gestellt) oder ein Melde-

empfänger genutzt werden. Hierdurch sind Kosten von bis zu 300-600 EUR pro Helfer vor 

Ort zu erwarten. 

 

3.1.5 Persönliche Schutzausrüstung 

In den meisten der betrachteten Leitfäden wird die persönliche Schutzausrüstung nicht 

explizit aufgeführt. Der Leitfaden aus Hessen geht sogar so weit, zu sagen, dass eine spe-

zielle Einsatzkleidung nicht erforderlich ist. In dem Leitfaden aus Baden-Württemberg wird 

hingegen eine "persönliche Schutzausrüstung gemäß den organisationsinternen Sicher-

heitsvorschriften" gefordert. Da in Baden-Württemberg nur die "im Katastrophenschutz 

mitwirkenden Organisationen und Einrichtungen" Träger eines Helfer-vor-Ort-Systems sein 

dürfen, müssen dabei die Vorschriften der jeweiligen Hilfsorganisationen berücksichtigt 

werden. Für die Ausrüstung des einzelnen Helfers vor Ort folgt aus den Leitfäden insge-

samt, dass dieser je nach Modell in Alltagskleidung oder organisationsspezifischer Einsatz-

kleidung zum Einsatz ausrückt. Allenfalls wären jedoch mindestens eine Warnweste, damit 

der Helfer vor Ort am Einsatzort gut sichtbar ist, sowie Einmalhandschuhe und Desinfekti-

onsmittel aus Hygienegründen zu empfehlen. Die Kosten für die persönliche Schutzausrüs-

tung eines einzelnen Helfers vor Ort beziffern sich demnach auf eine Spannbreite von ca. 

20 EUR bis 377 EUR. Die 377 EUR gelten dabei für eine komplette Ausrüstung mit Ein-

satzjacke, Einsatzhose, Sicherheitsschuhen, Schutzbrille, Handschuhen, Helm, einer Pa-

ckung Einmalhandschuhe und Händedesinfektionsmittel. Unter Umständen ist es allerdings 

sinnvoll die Schutzausrüstung auf ein Minimum zu beschränken, da beim Umziehen wert-

volle Zeit verloren gehen kann. 
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3.1.6 Fahrzeug 

Ein spezielles Einsatzfahrzeug ist für eine Helfer-vor-Ort-Gruppe nicht zwangsläufig vorge-

schrieben. So soll der Helfer vor Ort beispielsweise nach dem im Leitfaden aus Hessen 

beschriebenen Modell grundsätzlich für die nähere Umgebung seines Wohn- oder 

Arbeitsortes eingesetzt werden und benötigt deshalb nicht unbedingt ein Fahrzeug. Auch 

der Leitfaden aus Baden-Württemberg lässt die Nutzung von Privatfahrzeugen ausdrücklich 

zu. Bei der Nutzung eines Privatfahrzeugs ist jedoch zu beachten, dass sowohl die Inan-

spruchnahme von Sonder- und Wegerechten als auch das Anbringen einer Sondersignal-

anlage nicht gestattet ist. Der Einsatz von Motoradstreifen wird lediglich im Leitfaden aus 

Bayern erwähnt und auch dort nicht weiter ausgeführt. 

Da die Nutzung von Privatfahrzeugen und ggf. auch der Verzicht auf ein Fahrzeug zulässig 

ist, kann praktisch jedes Fahrzeug mit Straßenzulassung von Helfer-vor-Ort-Gruppen ver-

wendet werden. Anforderungen wie aus dem Rettungsdienst (z. B. DIN EN 1789) existieren 

deshalb nicht. Sollten die Helfer-vor-Ort-Gruppen allerdings ein spezielles Einsatzfahrzeug 

beschaffen wollen, könnte sich der Fahrzeugtypus an einem NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) 

oder KdoW (Kommandowagen) ohne die medizinische bzw. feuerwehrtechnische Ausrüs-

tung orientieren. Da Helfer-vor-Ort-Gruppen grundsätzlich keinen Patiententransport 

durchführen sollen, dienen die Einsatzfahrzeuge lediglich der Anfahrt zum Einsatzort. Aus 

diesem Grund sind KTW (Krankentransportwagen) und RTW (Rettungswagen) als Einsatz-

fahrzeuge für Helfer vor Ort überdimensioniert. 

In vielen Fällen wird das Einsatzfahrzeug durch eine Hilfsorganisation, die Feuerwehr oder 

andere Organisationen gestellt, sodass keine Anschaffungskosten für die Helfer-vor-Ort-

Gruppe anfallen. Aufgrund dessen werden in dieser Kostenabschätzung die Anschaffungs-

kosten für ein Einsatzfahrzeug nicht berücksichtigt. 

Die Kosten für Versicherung, Betriebsmittel, Reparatur etc. sind stark vom Fahrzeugtypus 

und der Benutzung abhängig. Für eine grobe Abschätzung kann der ADAC Autokostenrech-

ner herangezogen4 werden. Allerdings können die realen Kosten bei einem Einsatzfahrzeug 

aufgrund des anderen Fahrverhalten und zusätzlichen Bauteilen mit zusätzlichem War-

tungsaufwand (z. B. Signalanlage) höher ausfallen. Aufgrund der stark nach Fahrzeugtypus 

und -nutzung variierenden Kosten und dem möglichen Verzicht auf ein Einsatzfahrzeug 

werden diese Kosten im Folgenden nicht berücksichtigt. 

 

3.1.7 HvO-Standort 

Da von Helfer-vor-Ort-Gruppen nicht zwangsläufig ein Einsatzfahrzeug bzw. ein Privatfahr-

zeug genutzt werden muss, ist auch ein Fahrzeugstandort nicht unbedingt notwendig. In 

dem Leitfaden aus Hessen wird des Weiteren hierzu erwähnt, dass das Einsatzgebiet des 

Helfers vor Ort grundsätzlich die nähere Umgebung seines Wohn- oder Arbeitsortes ist. 

Deshalb wäre nach diesem Modell ein HvO-Standort nicht zwangsläufig von Nöten. 

Die genaue Abschätzung der Kosten für einen HvO-Standort ist ohne die jeweils konkreten 

Vor-Ort-Gegebenheiten nicht verlässlich abschätzbar, da sowohl die regionalen Grund-

stück- bzw. Mietpreise als auch die gewünschten Raumflächen des HvO-Standort stark 

 
4 https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/autokosten/default.aspx 
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variieren können. Um eine ungefähre Orientierung für den Flächenbedarf für einen HvO-

Standort zu schaffen, werden für den HvO-Standort einer Ortsgruppe mit zehn aktiven 

Mitgliedern und einem einzelnen Fahrzeug folgende Werte veranschlagt: 

• Fahrzeugstellplatz (4,5 m * 8,0 m)5  .............................................................  36 m² 

• Umkleideräume mindestens 1,2 m² pro aktives Mitglied (10 * 1,2 m²)5 ............  12 m² 

• Aufenthalts/Schulungsraum6  .......................................................................  30 m² 

• Wasch- und Hygieneraum6  ..........................................................................  4 m² 

• Toiletten (2 * 2 m²)6  ...................................................................................  4 m² 

Daraus ergibt sich für den fiktiven Standort eine Gesamtfläche von ca. 86 m². 

 

3.1.8 Verbrauchsmaterial 

Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial richten sich nach Art und Menge des eingesetz-

ten Materials. Der Verbrauch von Einsatzmaterial hängt dabei von der Art und Anzahl der 

Einsätze ab, weshalb es nur schwer abschätzbar ist, welche Kosten hierbei innerhalb eines 

Jahres anfallen. 

Als Materialbedarf pro Einsatz kann jedoch von mindestens einem Paar Handschuhe, Des-

infektionsmittel für eine zweimalige Händedesinfektion und Dokumentationsmaterial (1 Bo-

gen) ausgegangen werden. Bei einem 100er Pack Einmalhandschuhe für 5 EUR (2 Hand-

schuhe pro Einsatz ca. 20 Cent pro Einsatz), 500 ml Händedesinfektionsmittel für ca. 10 

EUR (mind. 2-malige Händedesinfektion mit je 3 ml Verbrauch: ca. 12 Cent pro Einsatz) 

und geringfügigen Kosten von ca. 10 Cent pro Dokumentationsbogen ergeben sich Mate-

rialmindestkosten von mindestens 0,42 EUR pro Einsatz. Wesentlich höher fallen die Kos-

ten aus, wenn spezielles Material gebraucht wird. So können beispielsweise AED-

Elektroden bereits über 40 EUR kosten. Als Beispiel für einen Einsatz mit höheren Kosten 

kann eine Reanimation mit dem Einsatz der folgenden Materialien angenommen werden: 

– AED Elektroden  .............................................  ca. 40 EUR 

– Bakterien und Virenfilter für Beatmungsbeutel .....  ca. 2 EUR 

– Larynxtubus ...................................................  ca. 17 EUR 

– Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe 

und Dokumentationsbogen ...........................  ca. 0,42 EUR 

Insgesamt ca. 60 EUR. 

Die realen Kosten an Verbrauchsmaterial dürften also wahrscheinlich zwischen 0,42 EUR 

und 60 EUR pro Einsatz liegen. Im Durchschnitt war 2017 eine Helfer-vor-Ort-Gruppe pro 

Jahr an 66,6 Einsätzen beteiligt8. Hiernach sind für eine Helfer-vor-Ort-Gruppe pro Jahr im 

Durchschnitt mit zwischen ca. 28 EUR bis 4.000 EUR zu rechnen. Für die Modellrechnun-

gen wurden als Kosten für die Modelle der Mindestausstattung 28 EUR pro Jahr, für die 

 
5 vgl. GUV-I 8680 Mai 2008 

 Anmerkung: Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) überarbeitet zurzeit ihre Richtlinie "Sicherheit im Stütz-

punkt einer Hilfeleistungsorganisation" (DGUV Information 205-016). Die hier als Anhaltspunkt verwendete Richtlinie mit 

gleichem Titel (GUV-I 8680, Stand Mai 2008) ist nicht mehr gültig. 

6 Wert geschätzt 

8 ADAC Stiftung; FORPLAN DR SCHMIEDEL (2019): Forschungsbericht zur Notfallversorgung Helfer vor Ort. Bundesweite Ist-

Analyse und Abschätzung des Nutzens S. 35  
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erweiterte Ausrüstung Stufe 1 335 EUR pro Jahr (ca. 5 EUR pro Einsatz) und die erweiterte 

Ausrüstung Stufe 2 670 EUR pro Jahr (ca. 10 EUR pro Einsatz) angenommen. Da sich die 

Kosten an Verbrauchsmaterial nur schwer abschätzen lassen, sollten hierfür Erfahrungs-

werte von Helfer-vor-Ort-Gruppen herangezogen werden. Im Rettungsdienst sollten die 

Kosten für das Verbrauchsmaterial grundsätzlich etwas höher liegen, da diesem mehr Ver-

brauchsmaterial zur Verfügung steht und dieser auch längere Einsätze bewältigen muss. 

Aus der Gebührenkalkulation 2017 der Stadt Remscheid ergeben sich beispielsweise Kos-

ten für den Geschäftsbedarf der RTW Kosten von 10,01 EUR pro Einsatz9 und aus der 

Gebührenkalkulation 2019 des Kreises Soest Aufwendungen für Vorräte und Sachmittel für 

die RTW Kosten von 14,06 EUR10 pro Einsatz. Aufgrund der ggf. unterschiedlichen Aufstel-

lung der Kosten in den Kalkulationen, sind solche Vergleichswerte jedoch nur bedingt aus-

sagekräftig. Besser wäre, wie bereits erwähnt, die Befragung von bereits aktiven Helfer-

vor-Ort-Gruppen bezüglich ihres Materialverbrauchs. In manchen Kreisen ist üblich, dass 

den Helfer-vor-Ort-Gruppen ein Teil des Verbrauchsmaterial vom Rettungsdienst gestellt 

wird, sodass kaum Materialkosten anfallen. Dies ist allerdings eine freiwillige Leistung, auf 

welche die Helfer-vor-Ort-Gruppen keinen grundsätzlichen Anspruch haben. 

 

 
9 errechnet aus: Gebührenkalkulation Stadt Remscheid 2017 Anlage 1  http://ratsinfo.remscheid.de/session-

net/bi/vo0050.php?__kvonr=7048 Geschäftsbedarf RTW 96.124,27 EUR bei prognostiziert 9500 Einsätzen der Notfallrettung 

ergibt 10,01 EUR pro Einsatz 

10 errechnet aus: Gebührenkalkulation Kreis Soest Satzung und Gebührenkalkulation 2019 und Anlage 4 https://politik.kreis-

soest.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1000442#allrisSV Aufwendungen sonstige Sachleistungen Vorräte/Sachmittel für RTW = 

246.114,1 EUR Planeinsätze RTW 17500 entspricht 14,06 EUR pro Einsatz 
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3.2 Kostenabschätzung für Helfer-vor-Ort-Gruppen nach ver-

schiedenen Ausstattungsniveaus 

Die Anforderungen an die Ausstattung der Helfer-vor-Ort-Gruppen sind in den Leitfäden 

der einzelnen Bundesländer teils sehr unterschiedlich. Des Weiteren bieten die darin ge-

troffenen Aussagen noch einigen Interpretationsspielraum bzgl. der exakten Ausstattung 

des einzelnen Helfers vor Ort. Hieraus resultiert, dass die einzelnen Helfer-vor-Ort-Grup-

pen über ein unterschiedliches Ausstattungsniveau verfügen können, was sich wiederum 

in den unterschiedlichen Anschaffungskosten für die Ausrüstung eines neuen Helfers vor 

Ort widerspiegelt. Bereits in einer recht oberflächlichen Recherche findet man deshalb eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Angaben zu den Kosten der Ausstattung für einen Helfer vor 

Ort. Diese Angaben schwanken zwischen 260 EUR und 3.000 EUR. 

Hinzu kommt dabei noch, dass sich auch die Einsatzstrategien der Helfer-vor-Ort-Gruppen 

unterscheiden können. So sollen die Helfer-vor-Ort-Gruppen beispielsweise nach dem Leit-

faden aus Bayern über einen fixen Standort verfügen, von welchem diese zu den jeweiligen 

Einsätzen ausrücken sollen [2], während der Leitfaden aus Hessen die direkte Anfahrt vom 

Aufenthalts- oder Arbeitsort zur Einsatzstelle vorsieht [3]. Es ergeben sich deshalb fol-

gende mögliche Ausrückestrategien: 

a. Jeder Helfer vor Ort verfügt permanent über die vollständige Ausrüstung welche er 

bei sich, z.B. im privaten PKW oder in der Wohnung, aufbewahrt und er begibt sich 

bei Alarmierung direkt zum Einsatzort. 

b. Die Helfer vor Ort teilen sich im Wechsel gemäß Dienstplan die Ausrüstung und ein 

ggf. vorhandenes Einsatzfahrzeug. Sie fahren bei Alarmierung direkt den Einsatzort 

an. 

c. Die Ausrüstung wird in einem zentralen HvO-Standort vorgehalten. Nach der Alar-

mierung finden sich die Helfer vor Ort dort ein und rücken vom HvO-Standort aus. 

d. Der HvO-Standort wird zu festen Zeiten von Ehrenamtlichen besetzt, welche bei  

Alarmierung unverzüglich ausrücken.  

Je nach Ausrückestrategie muss eine unterschiedliche Menge an Ausrüstung vorgehalten 

werden. So benötigt bei der ersten Strategie jeder der Helfer vor Ort die komplette Aus-

stattung, während bei den anderen Strategien die medizinische Ausrüstung geteilt werden 

kann. Andererseits ist für die ersten beiden Strategien kein HvO-Standort notwendig, für 

die Strategien c und d hingegen schon. 

Da die Kosten für die Ausstattung der Helfer vor Ort je nach Ausstattungsniveau stark 

variieren können sind im Folgenden beispielhafte Kostenaufstellungen für die Ausrüstung 

nach den Ausstattungsnieveaus aus Teil I (Kapitel 2.3) aufgeführt. Hierbei wurde für die 

Kostenkalkulation angenommen, dass bei der Mindestaustattung und der erweiterten Aus-

rüstung Stufe I jeder Helfer vor Ort die gesamte Ausrüstung erhält. Für die erweiterte 

Ausrüstung Stufe II sind die Kosten für die gesamte Ausrüstung und für geteilte medizini-

sche Ausrüstung gegenübergestellt. Zusätzlich Ausgaben für einen HvO-Standort oder ein 

Einsatzfahrzeug werden nicht aufgeführt. Des Weiteren wurden die Anschaffungskosten für 

die Ausrüstung jeweils auf eine Gruppe von 10 Helfer vor Ort hochgerechnet und eine 

Kostenabschätzung für die jährlichen Aufwendung aufgrund von Materialverbrauch, Fort-

bildung und Abschreibungen aufgeführt. 
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3.2.1 Helfer vor Ort mit Mindestausstattung 

Die Helfer vor Ort verfügen in diesem ersten Modell nur über die absolute Mindestausstat-

tung, die Folgendes umfasst: 

• Persönliche Schutzausrüstung: 

– Warnweste  .....................................................  ca. 5 EUR 

– Desinfektionsmittel .........................................  ca. 10 EUR 

– Einmalhandschuhe  ...........................................  ca. 5 EUR 

• Medizinische Ausrüstung: 

– Keine .................................................................... – EUR 

• Alarmierung: 

– über privates Mobiltelefon .......................................  – EUR 

Die Kosten für die (Erst-)Ausstattung eines Helfers vor Ort belaufen sich damit auf ca. 20 

EUR, bzw. die Kosten für die (Erst-)Ausstattung einer Gruppe mit zehn Helfern11 vor Ort 

ohne Rabatte auf ca. 200 EUR. Abb. 1 verdeutlicht den linearen Zusammenhang zwischen 

den Kosten einer Helfer-vor-Ort-Gruppe und der Mitgliederzahl. 

 

 

Abb. 1: Kosten der Ausstattung bei selbstständig tätigen Helfern vor Ort mit minima-

ler Ausstattung 

 

 

 
11 Laut der Umfrage des ADAC betrug 2018 die durchschnittliche Größe einer Helfer-vor-Ort-Gruppe 8,4 Mitglieder [6]. Der 

Einfachheit halber wurden deshalb die Kosten für Gruppen mit 10 Mitgliedern exemplarisch berechnet. 
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Es ergeben sich bei einer Gruppe von 10 Helfer vor Ort durch Abschreibungen, Ver-
brauchsmaterial und Fortbildung jährliche Kosten von insgesamt ca. 1095 EUR. 
Als Abschreibungszeiträumen12 wurden dabei 5 Jahre bei medizinischem Kleingerät und 
Ausrüstung, 3 Jahre für Schutzkleidung und 8 Jahren für Defibrillatoren angesetzt. Die 
jährlichen Kosten schlüsseln sich wie folgt auf: 

• Abschreibung PSA: 

– Warnwesten ......................................................... 17 EUR 

• Verbrauchsmaterial: 

– Verbrauchsmaterial .........................................  ca. 28 EUR 

• Fortbildung: 

– Fortbildung für 10 HvO Mitglieder ................  ca. 1.050 EUR 

 

 
12 Für die Abschreibungszeiträume wurde die „Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensge-

genständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen)“ erlassen durch das Innenministerium Schleswig-

Holstein vom 08.01.2014 zugrunde gelegt. Andere Bundesländer haben ggf. geringfügig abweichende Abschreibungszeit-

räume veranschlagt. Die Abschreibungskosten wurden für eine lineare Abschreibung berechnet. 
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3.2.2 Helfer vor Ort mit erweiterter Ausrüstung (Stufe 1) 

Die Helfer vor Ort verfügen in diesem zweiten Modell über eine erweiterte Ausstattung und 

rücken von ihrem jeweiligen Wohn- oder Arbeitsplatz zu den Einsätzen aus. Jeder der Hel-

fer vor Ort verfügt über eine komplette Ausstattung, um eigenständig und ohne einen HvO-

Standort tätig werden zu können. 

• Persönliche Schutzausrüstung: 

– Einsatzjacke  ................................................  ca. 150 EUR 

– Einsatzhose  ..................................................  ca. 50 EUR 

– Sicherheitsschuhe  ..........................................  ca. 20 EUR 

– Einmalhandschuhe  ...........................................  ca. 5 EUR 

– Desinfektionsmittel  ........................................  ca. 10 EUR 

• Alarmierung: 

– über privates Mobiltelefon .......................................  – EUR 

• Medizinische Ausrüstung: 

– Sanitätskoffer nach DIN 1315513  ...................  ca. 500 EUR 

– Dokumentationsbögen und Schreibmaterial  ........  ca. 5 EUR 

Die Kosten für die (Erst-)Ausstattung eines Helfers vor Ort belaufen sich demnach auf ca. 

740 EUR, bzw. die Kosten für die (Erst-)Ausstattung einer Gruppe mit zehn Helfern vor 

Ort ohne Rabatte auf ca. 7.400 EUR. 

 

Abb. 2: Kosten für Helfer vor Ort mit erweiterter Ausstattung (Stufe 1) 

 
13 Nach den erweiterten Anforderungen für Helfer vor Ort ist nicht die gesamte in einem Sanitätskoffer enthaltene Ausrüstung 

erforderlich. Da allerdings ein Großteil dessen bei Helfer-vor-Ort-Gruppen gefordert wird, wird hier der Einfachheit halber der 

gesamten Koffer angesetzt 



Helfer vor Ort: Phase 2 - Entwurf 24.08.2021  Seite 30 

Es ergeben sich bei einer Gruppe von 10 Helfer vor Ort durch Abschreibungen, Ver-
brauchsmaterial und Fortbildung jährliche Kosten von insgesamt ca. 3.118 EUR. 
Als Abschreibungszeiträumen wurden dabei 5 Jahre bei medizinischem Kleingerät und 
Ausrüstung, 3 Jahre für Schutzkleidung und 8 Jahren für Defibrillatoren angesetzt. Die 
jährlichen Kosten schlüsseln sich wie folgt auf: 

• Abschreibung PSA: 

– Einsatzjacke .................................................  ca. 500 EUR 

– Einsatzhose  ................................................. ca. 167 EUR 

– Sicherheitsschuhe  ..........................................  ca. 67 EUR 

• Verbrauchsmaterial: 

– Verbrauchsmaterial .......................................  ca. 335 EUR 

• Abschreibung medizinische Ausrüstung 

– Sanitätskoffer nach DIN 13155 ....................  ca. 1.000 EUR 

• Fortbildung: 

– Fortbildung für 10 HvO Mitglieder .................  ca.1.050 EUR 
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3.2.3 Helfer vor Ort mit erweiterter Ausrüstung (Stufe 2) 

Bei dem Ausstattungsniveau der erweiterten Ausrüstung Stufe 2 verfügen die Helfer vor 

Ort über teures technisches Equipment, z.B. wie AED und Sauerstoffapplikationsmöglich-

keiten. Deshalb kann es einen erheblichen Kostenaufwand bedeuten, jeden Helfer vor Ort 

in einer Ortsgruppe mit diesen Geräten auszurüsten. Aus diesem Grund kann es sinnvoll 

sein, eine Ausrückestrategie zu wählen, bei welcher sich mehrere Helfer vor Ort die medi-

zinische Ausrüstung teilen. Im Folgenden sind deshalb die Kosten für ein Modell, bei wel-

chem jeder Helfer vor Ort über die vollständige medizinische Ausrüstung verfügt, aufge-

führt. Hinzu kommt als viertes Modell ein Modell, bei welchem eine Gruppe von 10 Helfer 

vor Ort sich die medizinische Ausrüstung teilt. Aus Gründen der Ausfallsicherheit wird im 

zweiten Modell zusätzlich die medizinische Ausrüstung als doppelt vorhanden angenom-

men. Die möglichen Kosten für ein Fahrzeug und einen HvO-Standort werden hingegen 

nicht aufgeführt. 

  

3.2.3.1  Komplette Ausrüstung für jeden Helfer vor Ort 

Die Helfer vor Ort verfügen in diesem dritten Modell über eine erweiterte Ausstattung 

(Stufe 2) und rücken von ihrem jeweiligen Wohn- oder Arbeitsplatz zu den Einsätzen aus. 

Jeder der Helfer vor Ort verfügt über eine komplette Ausstattung, um eigenständig und 

ohne einen HvO-Standort tätig werden zu können. 

• Persönliche Schutzausrüstung: 

– Einsatzjacke  ................................................  ca. 150 EUR 

– Einsatzhose  ..................................................  ca. 50 EUR 

– Sicherheitsschuhe  ..........................................  ca. 20 EUR 

– Schutzbrille  ...................................................  ca. 10 EUR 

– Einsatzhandschuhe  ........................................  ca. 15 EUR 

– Helm  ..........................................................  ca. 117 EUR 

– Einmalhandschuhe  ...........................................  ca. 5 EUR 

– Desinfektionsmittel  ........................................  ca. 10 EUR 

• Alarmierung: 

– über Alarmierungseinrichtung (Funkmelder)  ...  ca. 300 EUR 

• Medizinische Ausrüstung: 

– Sanitätskoffer nach DIN 13155  ......................  ca. 500 EUR 

– AED  ........................................................  ca. 1.000 EUR 

– Sauerstoffapplikationsmöglichkeit  ..................  ca. 300 EUR 

– Tourniquet  ....................................................  ca. 45 EUR 

– Dokumentationsbögen und Schreibmaterial  ........  ca. 5 EUR 

Die Kosten für die (Erst-)Ausstattung eines Helfers vor Ort belaufen sich demnach auf 

2.527 EUR, bzw. die Kosten für die (Erst-)Ausstattung einer Gruppe mit zehn Helfern vor 

Ort ohne Rabatt auf 25.270 EUR. 
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Abb. 3: Kosten für Helfer vor Ort mit erweiterter Ausstattung (Stufe 2) 

Es ergeben sich bei einer Gruppe von 10 Helfer vor Ort durch Abschreibungen, Ver-
brauchsmaterial und Fortbildung jährliche Kosten von insgesamt ca. 6.467 EUR. 
Als Abschreibungszeiträumen wurden dabei 5 Jahre bei medizinischem Kleingerät und 
Ausrüstung, 3 Jahre für Schutzkleidung und 8 Jahren für Defibrillatoren angesetzt. Die 
jährlichen Kosten schlüsseln sich wie folgt auf: 

 

• Abschreibung PSA: 

– Helm  ..........................................................  ca. 390 EUR 

– Einsatzjacke .................................................  ca. 500 EUR 

– Einsatzhose  ................................................. ca. 167 EUR 

– Schutzbrille  ...................................................  ca. 34 EUR 

– Sicherheitsschuhe  ..........................................  ca. 67 EUR 

– Handschuhe  ..................................................  ca. 50 EUR 

• Verbrauchsmaterial: 

– Verbrauchsmaterial .......................................  ca. 670 EUR 

• Abschreibung Alarmierung: 

– Funkmelder .................................................  ca. 600 EUR 

• Abschreibung medizinische Ausrüstung 

– Automatischer externer Defibrillator .............  ca. 1.250 EUR 

– Sanitätskoffer nach DIN 13155 ....................  ca. 1.000 EUR 

– Tourniquet .....................................................  ca. 90 EUR 

– Sauerstoffapplikationsmöglichkeit ...................  ca. 600 EUR 

• Fortbildung: 

– Fortbildung für 10 HvO Mitglieder .................  ca.1.050 EUR 
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3.2.3.2 Geteilte Ausrüstung 

Die Helfer vor Ort verfügen in diesem vierten Modell über eine erweiterte Ausstattung 

(Stufe 2), teilen aber sich die medizinische Ausrüstung. Die geteilte medizinische 

Ausrüstung wird dabei entweder in einem gemeinsamen  HvO-Standort oder in Rotation 

nach Dienstplan bei den einzelnen Mitgliedern vorgehalten. Allerdings verfügt weiterhin 

jeder der Helfer vor Ort über eine eigene persönliche Schutzausrüstung und Alarmierungs-

einrichtung.  

 

Persönliche Schutzausrüstung (fällt für jeden HvO an): 

– Einsatzjacke  ................................................  ca. 150 EUR 

– Einsatzhose  ..................................................  ca. 50 EUR 

– Sicherheitsschuhe  ..........................................  ca. 20 EUR 

– Schutzbrille  ...................................................  ca. 10 EUR 

– Einsatzhandschuhe  ........................................  ca. 15 EUR 

– Helm  ..........................................................  ca. 117 EUR 

– Einmalhandschuhe  ...........................................  ca. 5 EUR 

– Desinfektionsmittel  ........................................  ca. 10 EUR 

• Alarmierung (fällt für jeden HvO an): 

– über Alarmierungseinrichtung (Funkmelder)  ...  ca. 300 EUR 

• Medizinische Ausrüstung (fällt für die Gruppe an): 

– Sanitätskoffer nach DIN 13155  ......................  ca. 500 EUR 

– AED  ........................................................  ca. 1.000 EUR 

– Sauerstoffapplikationsmöglichkeit  ..................  ca. 300 EUR 

– Tourniquet  ....................................................  ca. 45 EUR 

– Dokumentationsbögen und Schreibmaterial  ........  ca. 5 EUR 

Die Kosten für die (Erst-)Ausstattung eines Helfers vor Ort belaufen sich demnach auf 677 

EUR, hinzu kommen für pro Helfer-vor-Ort-Gruppe Ausgaben von 3700 EUR für die me-

dizinische Ausrüstung in zweifacher Ausführung. Die Kosten für die (Erst-)Ausstattung ei-

ner Gruppe mit zehn Helfern vor Ort ohne Rabatt beziffern sich demnach auf 10.470 EUR. 
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Abb. 4: Kosten für Helfer vor Ort mit erweiterter Ausstattung (Stufe 2) 

Es ergeben sich bei einer Gruppe von 10 Helfer vor Ort durch Abschreibungen, Ver-
brauchsmaterial und Fortbildung jährliche Kosten von insgesamt ca. 4.116 EUR. 
Als Abschreibungszeiträumen wurden dabei 5 Jahre bei medizinischem Kleingerät und 
Ausrüstung, 3 Jahre für Schutzkleidung und 8 Jahren für Defibrillatoren angesetzt. Die 
jährlichen Kosten schlüsseln sich wie folgt auf: 

• Abschreibung PSA: 

– Helm  ..........................................................  ca. 390 EUR 

– Einsatzjacke .................................................  ca. 500 EUR 

– Einsatzhose  ................................................. ca. 167 EUR 

– Schutzbrille  ...................................................  ca. 34 EUR 

– Sicherheitsschuhe  ..........................................  ca. 67 EUR 

– Handschuhe  ..................................................  ca. 50 EUR 

• Verbrauchsmaterial: 

– Verbrauchsmaterial .......................................  ca. 670 EUR 

• Abschreibung Alarmierung: 

– Funkmelder .................................................  ca. 600 EUR 

• Abschreibung medizinische Ausrüstung 

– Automatischer externer Defibrillator ................  ca. 250 EUR 

– Sanitätskoffer nach DIN 13155 .......................  ca. 200 EUR 

– Tourniquet .....................................................  ca. 18 EUR 

– Sauerstoffapplikationsmöglichkeit ...................  ca. 120 EUR 

• Fortbildung: 

– Fortbildung für 10 HvO Mitglieder .................  ca.1.050 EUR 
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3.2.4 Übersicht über die Kosten für eine Gruppe von 10 Helfer 

vor Ort 

In der folgenden Grafik sind die Kosten für die (Erst-)Ausstattung für eine Gruppe von 10 

Helfer vor Ort nach den jeweiligen Modellen aufgeführt. Die hier angegebenen Kosten pro 

Gruppe sind daher nur als Beispiel aufzufassen. Als Hilfestellung für eine eigene Kostenab-

schätzung findet sich im Anhang A eine Checkliste für die Kostenabschätzung der Ausrüs-

tung einer neuen Helfer-vor-Ort-Gruppe. 

 

 

Abb. 5: Zu erwartende Kosten der (Erst-)Ausstattung einer Gruppe von zehn Helfern 

vor Ort 
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Neben den Kosten für die (Erst-)Ausstattung müssen Helfer vor Ort mit jährlichen Kosten 

rechnen. Der Großteil dieser Kosten kommen durch die Abschreibung von medizinischer 

Ausrüstung zustande und sind deshalb für die ersten Jahre bereits in den Ausstattungs-

kosten enthalten. Es ist dennoch vorteilhaft diese Kosten als Abschreibungskosten in die 

Bilanz aufzunehmen, da zu erwarten ist, dass die Einsatzmittel nach gewisser Zeit neu 

beschafft werden müssen. 

 

 

Abb. 6: Zu erwartende jährliche Kosten bei einer Gruppe von zehn Helfern vor Ort 
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4 Teil III: Kennzahlen und Messverfahren zur Evalu-

ierung 

Durch Helfer vor Ort (HvO) soll das therapiefreie Intervall bei Notfallpatienten verkürzt 

werden. Hierdurch sollen die Überlebenschancen der Patienten verbessert und Folgeschä-

den verringert werden. Um eine hohe Versorgungsqualität sicherzustellen und Möglichkei-

ten zur Verbesserung frühzeitig erkennen zu können, sollten die Leistungen der Helfer-vor-

Ort-Gruppen dokumentiert und ausgewertet werden. In den Leitfäden zu Helfer-vor-Ort-

Systemen der Länder 

• Baden-Württemberg [1], 

• Bayern [2], 

• Hessen [3] und 

• Nordrhein-Westfalen [4] 

wird deshalb von den Helfer-vor-Ort-Gruppen die Dokumentation der Einsätze und ein da-

rauf aufbauendes Qualitätsmanagement gefordert. Damit ein solches Qualitätsmanage-

ment beherrschbar bleibt, müssen entsprechende Kennzahlen definiert werden, durch die 

komplexe Zustände und Sachverhalte auf möglichst wenige, signifikante Größen herunter-

gebrochen werden. 

Da für die Helfer-vor-Ort-Gruppen keine eigenen gesetzlichen Vorgaben bezüglich der zu 

erfassenden Kennzahlen existieren, müssen eigene Kennzahlen zur Erfolgsmessung entwi-

ckelt werden. Hierfür sollen im Folgenden einige Vorschläge erörtert werden. 
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4.1 Notwendige, empfohlene und erweiterte Kennzahlen zur Er-

folgsmessung und Abschätzung des Leistungspotenzials 

Helfer-vor-Ort-Gruppen werden größtenteils von Ehrenamtlichen betrieben. Damit diese 

sich hauptsächlich auf ihre Einsatztätigkeiten konzentrieren können und nicht durch einen 

hohen bürokratischen Aufwand belastet werden, sollte ein Kennzahlensystem für die Hel-

fer-vor-Ort-Gruppen relativ einfach und schnell durchführbar gestaltet werden. Um vertie-

fende Auswertungen vornehmen zu können, sind allerdings weitere Kennzahlen hilfreich. 

Aus diesem Grund werden im Folgenden drei Stufen an Kennzahlen vorgeschlagen: 

1. Notwendige Kennzahlen (Kapitel 4.2): Diese Kennzahlen sind das notwendige Mini-

mum an Information zur Erfolgsmessung. Als notwendige Kennzahlen werden momen-

tan nur die Eintreffzeit, Einsatzquote, Ersteintreffquote und der Zeitvorteil gegenüber 

dem Rettungsdienst betrachtet. Diese Kennzahlen sollten aus den Einsatzprotokollen 

der Helfer-vor-Ort-Einsatzkräfte ermittelbar sein. Die "Notwendigen Kennzahlen" er-

möglichen allerdings bereits eine Erfolgsmessung der geforderten Leistungen von Hel-

fer-vor-Ort-Gruppen. 

2. Empfohlene Kennzahlen (Kapitel 4.3): Bei den empfohlenen Kennzahlen werden neben 

den "Notwendigen Kennzahlen" weiterhin auch Kennzahlen zur Messung der Struktur-

qualität mit aufgenommen. Diese Kennzahlen orientieren sich an den Anforderungen 

hinsichtlich der Ausbildung, Fortbildung und Ausstattung an Helfer-vor-Ort-Gruppen 

aus den Leitfäden der vier Bundesländer [1 - 4]. 

3. Erweiterte Kennzahlen (Kapitel 4.4): Erweiterte Kennzahlen sind zusätzliche Kennzah-

len, welche dabei helfen sollen, die Umstände und Tätigkeiten der Helfer vor Ort besser 

zu beschreiben. Diese Kennzahlen sind optional, da sie teilweise schwerer zu ermitteln 

und zu berechnen sind und nur für Detailanalysen nützlich sind. 

Neben diesen Kennzahlen zur Messung des Erfolgs und der potenziellen Leistungsfähigkeit 

der Helfer vor Ort sollten auch einige allgemeine beschreibenden Kenngrößen erfasst wer-

den, welche eine kurze Übersicht über das jeweilige Einsatzgebiet und die Struktur der 

Helfer-vor-Ort-Gruppe geben. Diese Kenngrößen sollen einen Kontext bei dem Vergleich 

mehrerer Helfer-vor-Ort-Gruppen liefern. Zu diesen Kennzahlen gehören: 

• Einsatzgebiet der Helfer-vor-Ort-Gruppe (Namen der Gemeinden) 

• Einwohnerzahl im Einsatzgebiet 

• Anzahl der aktiven Einsatzkräfte der Helfer-vor-Ort-Gruppe 

• Anzahl der Alarmierungen im letzten Erfassungszeitraum 

• Anzahl der Einsätze im letzten Erfassungszeitraum 

Die Vorschläge aus diesem Leitfaden können noch beliebig um eine Anzahl weiterer Kenn-

zahlen erweitert werden. Da jedoch Helfer-vor-Ort-Systeme größtenteils ehrenamtlich be-

trieben werden, wurde von einer zu umfangreichen Sammlung an Kennzahlen abgesehen. 
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4.1.1 Kennzahlensystem 

Die ermittelten Kennzahlen weisen untereinander oftmals unterschiedliche Einheiten auf. 

So werden beispielsweise der Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst und die Eintreff-

zeit in Minuten angegeben, während die Eintreffquote als Prozentwert ausgewiesen wird. 

Aus diesem Grund ist es schwierig, verschiedene Kennzahlen zu vergleichen oder gar eine 

Gesamtübersicht über alle Kennzahlen zu erstellen. 

Deshalb sollen neben den direkten Kennzahlen noch Punktewerte für die einzelnen Kenn-

größen errechnet werden. Durch die Punktewerte werden die Kennzahlen mittels einer 

Punktetabelle in Bezug zu Sollgrößen gesetzt. So werden z. B. für einen geringen durch-

schnittlichen Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst wenige Punkte und für einen hohen 

Zeitvorteil viele Punkte vergeben. 

Für jede einzelne Kenngröße, wie z. B. die Eintreffzeit, sind jeweils 0 bis 4 Punkte vorge-

sehen. 

Diese Skalierung orientiert sich an den drei Anforderungsniveaus, welche im Zuge des 

ersten Kapitels definiert wurden. In dem Punktesystem werden 

• 0 Punkte für die Unterschreitung einer Mindestanforderung, 

• 1 Punkt für die Einhaltung der Mindestanforderung, 

• 2 Punkte für die Einhaltung der erweiterten Anforderung Stufe 1, 

• 3 Punkte für die Einhaltung der erweiterten Anforderung Stufe 2 und 

• 4 Punkte für das Übertreffen der erweiterten Anforderungen Stufe 2 

vergeben. Da sich aus den Leitfäden der vier Länder nicht für alle Kenngrößen Sollwerte 

ableiten lassen, müssen für diese Kenngrößen Sollwerte definiert werden. Im Zuge dieses 

Forschungsprojektes werden also zwei Arten von Kennzahlen vorgeschlagen: 

• Direkte Kennzahlen, welche den Zustand der Helfer-vor-Ort-Gruppe in Bezug auf jeweils 

einen Teilaspekt beschreiben muss, z. B. die Anzahl der aktiven Einsatzkräfte differen-

ziert nach dem Ausbildungsniveau. 

• Bewertende Kennzahlen, welche die beschreibenden Kennzahlen durch einen Punkte-

wert ins Verhältnis zu den Anforderungen an eine Helfer-vor-Ort-Gruppe setzen. 

Da die bewertenden Kennzahlen alle dieselbe Einheit haben, können diese zusammenad-

diert werden, wodurch die Gesamtpunktzahl für Teilaspekte oder Kennzahlenstufen der 

Helfer-vor-Ort-Gruppen zu berechnen sind, woraus sich letztlich dann ein hierarchisches 

Kennzahlensystem ergibt. 
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4.2 Notwendige Kennzahlen 

Die notwendigen Kennzahlen umfassen die grundlegenden Kennzahlen zur Erfolgsmessung 

einer Helfer-vor-Ort-Gruppe. Diese Kennzahlen sind sehr einfach gehalten, sodass es jeder 

Helfer-vor-Ort-Gruppe möglich seien sollte, diese selbständig aus der eigenen Einsatzdo-

kumentation zu errechnen. 

 

4.2.1 Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst 

Der grundlegende Zweck eines Helfer-vor-Ort-Systems ist es, bei kritischen Notfällen, wie 

z. B. einem Herz-Kreislauf-Stillstand, das therapiefreie Zeitintervall zu verkürzen. Die Hel-

fer vor Ort dürfen dabei nur zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert werden. Zu einer 

Verkürzung des therapiefreien Intervalls kommt es deshalb nur dann, wenn die Helfer vor 

Ort bereits vor dem Rettungsdienst eintreffen und so noch früher erste Maßnahmen einlei-

ten können. Treffen die Helfer vor Ort und der Rettungsdienst nahezu zeitgleich ein, ist 

davon auszugehen, dass der Mehrwert durch die Helfer vor Ort bei diesem Einsatz eher 

gering ist, da der Rettungsdienst besser ausgebildet und ausgestattet ist und deshalb die 

Helfer vor Ort lediglich unterstützend tätig werden können. Aus diesem Grund ist der Zeit-

vorteil die wichtigste Kenngröße zur Erfolgsmessung von Helfer-vor-Ort-Gruppen. 

Der Zeitvorteil für einen Einsatz errechnet sich aus der Differenz des Eintreffzeitpunkts der 

Helfer-vor-Ort-Einsatzkräfte zu dem Eintreffzeitpunkt des Rettungsdienstes. 

 

𝑍 =  𝐸(𝑅𝐷) −  𝐸(𝐻𝑣𝑂)  

 

mit 

𝑍 = 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑖 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧 

𝐸(𝐻𝑣𝑂) =  𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟-𝑣𝑜𝑟-𝑂𝑟𝑡-𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑘𝑟ä𝑓𝑡𝑒 

𝐸(𝑅𝐷) =   𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡 

Der durchschnittliche Zeitvorteil errechnet sich als arithmetisches Mittel aus den Werten 

für die einzelnen Einsätze: 

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 =  
∑ 𝑍𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
 

mit 

𝑛 =  𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟-𝑣𝑜𝑟-𝑂𝑟𝑡-𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒𝑛  

𝑍𝑖 =  𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑓ü𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑑𝑒𝑟 𝑁𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖  
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Bei vier Einsätzen einer Helfer-vor-Ort-Gruppe ergibt die Rechnung beispielsweise folgende 

Werte: 

Einsatznummer Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst 

1 135 Sekunden 

2 264 Sekunden 

3 600 Sekunden 

4 72 Sekunden 

 

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 =  
135 + 264 + 600 + 72

4
= 268 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

Der Punktewert für den Zeitvorteil ergibt sich aus dem durchschnittlichen Zeitvorteil und 

folgender Punktetabelle: 

Punkte Durchschnittlicher Zeitvorteil 

0 < 60 Sekunden 

1 < 340 Sekunden 

2 < 620 Sekunden 

3 < 900 Sekunden 

4 > 900 Sekunden 

 

Dabei ist die obere Grenze von 900 Sekunden (entspricht 15 Minuten) aus der Obergrenze 

der Hilfsfrist der Bundesländer abgeleitet. 

Bei einer hohen durchschnittlichen Punktezahl für Helfer-vor-Ort-Gruppen und vielen Eins-

ätzen sollte überprüft werden, ob die Bedarfsplanung des Rettungsdienstes zu knapp kal-

kuliert ist oder gar Versorgungslücken aufweist. Bei einer geringen Punktezahl, sollte hin-

gegen überprüft werden, ob die Helfer vor Ort oft zu Einsätzen alarmiert werden, bei wel-

chen kein ausreichender Zeitvorteil erreicht werden kann, da entweder der Rettungsdienst 

bereits innerhalb kurzer Zeit eintrifft oder die Helfer vor Ort zu Einsätzen alarmiert werden, 

welche außerhalb eines sinnvollen Aktionsradius liegen. 
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4.2.2 Eintreffzeit 

Während der Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst sowohl vom Rettungsdienst als 

auch von den Helfern vor Ort abhängt, wird die Eintreffzeit nur von den Leistungen der 

Helfer vor Ort beeinflusst. Die Eintreffzeit der Helfer vor Ort beschreibt dabei die Zeit-

spanne zwischen der Alarmierung der Helfer vor Ort und deren Ankunft am Einsatzort. 

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 =  𝐴𝑛(𝐻𝑣𝑂) −  𝐴𝑙(𝐻𝑣𝑂)  

mit 

𝐴𝑛(𝐻𝑣𝑂) =  𝐴𝑛𝑘𝑢𝑛𝑓𝑡𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟 − 𝑣𝑜𝑟 − 𝑂𝑟𝑡 − 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝐴𝑙(𝐻𝑣𝑂) =  𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑟 𝑂𝑟𝑡  

Die durchschnittliche Eintreffzeit errechnet sich, analog zum durchschnittlichen Zeitvorteil, 

als arithmetisches Mittel für die Eintreffzeit des ersteintreffenden Helfers vor Ort für jeden 

Einsatz. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 =  
∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
 

mit 

𝑛 =  𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟-𝑣𝑜𝑟-𝑂𝑟𝑡-𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒𝑛  

𝐸𝑖 =  𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑜𝑟 𝑂𝑟𝑡 𝑏𝑒𝑖 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑁𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖  

 

Bei vier dokumentierten Einsätzen einer Helfer-vor-Ort-Gruppe ergibt die Rechnung bei-

spielsweise folgende Werte: 

Einsatznummer Eintreffzeit des ersteintreffenden 

Helfers vor Ort 

1 120 Sekunden 

2 60 Sekunden 

3 600 Sekunden 

4 280 Sekunden 

 

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 =  
120 + 60 + 600 + 280

4
= 265 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

 

Der Punktewert für die Eintreffzeit leitet sich aus der durchschnittlichen Eintreffzeit und 

folgender Punktetabelle ab: 

Punkte Durchschnittliche Eintreffzeit 

0 > 900 Sekunden 

1 < 900 Sekunden 

2 < 620 Sekunden 

3 < 340 Sekunden 

4 < 60 Sekunden 
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Grundsätzlich sollte die Eintreffzeit des ersten Helfers vor Ort möglichst kurz sein, damit 

der Notfallpatient schnell Hilfe erhält und noch ein Zeitvorteil gegenüber dem Rettungs-

dienst erreicht werden kann. Bei einer langen durchschnittlichen Eintreffzeit, sollte unter 

anderem überprüft werden, ob die Helfer vor Ort häufig für Gebiete alarmiert werden, die 

außerhalb eines sinnvollen Aktionsradius der Helfer vor Ort liegen. 

 

4.2.3 Einsatzquote 

Helfer vor Ort sind freiwillig und ehrenamtlich tätig, sodass bei Alarmierungen ggf. kein 

Helfer vor Ort zur Verfügung steht. Die Einsatzquote beschreibt deshalb das Verhältnis der 

Anzahl von Einsätzen, zu welchen Helfer vor Ort ausgerückt sind, zu der Anzahl an Einsät-

zen, zu welchen Helfer vor Ort alarmiert wurden. 

𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =
𝑛𝑎𝑢𝑠(𝐻𝑣𝑂)

𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚(𝐻𝑣𝑂)
 ∗ 100 % 

mit 

𝑛𝑎𝑢𝑠(𝐻𝑣𝑂) =  𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒, 𝑧𝑢 𝑤𝑒𝑙𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐻𝑣𝑂 𝑎𝑢𝑠𝑔𝑒𝑟ü𝑐𝑘𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑑 

𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚(𝐻𝑣𝑂) = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒, 𝑧𝑢 𝑤𝑒𝑙𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐻𝑣𝑂 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑑 

 

Für die erreichte Einsatzquote sollten anschließend Punkte nach der folgenden Tabelle ver-

geben werden: 

Punkte Einsatzquote 

0 < 95 % 

1 > 95 % 

2 > 97 % 

3 > 99 % 

4 100 % 

 

Als untere Grenze wurden in Anlehnung an den Erreichbarkeitsgrad der Hilfsfrist 95 % 

gewählt. 
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4.2.4 Ersteintreffquote 

Wie bereits erwähnt, soll durch die Helfer vor Ort das therapiefreie Intervall verkürzt wer-

den. Dies ist nur jedoch nur der Fall, wenn die Helfer vor Ort schneller als der Rettungs-

dienst am Einsatzort eintreffen. Über die Ersteintreffquote kann daher abgeschätzt werden, 

ob das Helfer-vor-Ort-System diese Anforderung erfüllt. Die Ersteintreffquote errechnet 

sich nach folgender Formel. 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =  
𝑛𝑒𝑟𝑠𝑡(𝐻𝑣𝑂) 

𝑛𝐺𝑒𝑠(𝐻𝑣𝑂)
 

mit 

𝑛𝑒𝑟𝑠𝑡(𝐻𝑣𝑂)

= 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒, 𝑏𝑒𝑖 𝑤𝑒𝑙𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝐴𝑛𝑘𝑢𝑛𝑓𝑡𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐻𝑣𝑂 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑠 

𝑛𝐺𝑒𝑠(𝐻𝑣𝑂) = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂-𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 

Die Ersteintreffquote sollte möglichst hoch sein, da davon auszugehen ist, dass der Nutzen 

des Helfers vor Ort wesentlich höher ist, wenn dieser vor dem Rettungsdienst am Einsatzort 

eintrifft. Um die Helfer vor Ort zweckmäßig einzusetzen, sollten deshalb Alarmierungen zu 

Einsätzen, bei welchen der Rettungsdienst voraussichtlich schneller als ein Helfer vor Ort 

eintrifft, vermieden werden. 

Für die Ersteintreffquote wurden keine Punktewerte ermittelt, da diese bereits indirekt über 

den Zeitvorteil in die Wertung eingeht. 
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4.2.5 Erfolgswerte 

Der Erfolgswert für die notwendigen Kennzahlen errechnet sich aus der Summe der Punk-

tewerte für den Zeitvorteil, die Eintreffzeit und Einsatzquote. 

𝐸𝑟𝑓𝑜𝑙𝑔𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 =  𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 +  𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 

Es können also zwischen 0 und 12 Punkte erreicht werden, wobei bereits 6 Punkte einen 

guten Wert abbilden. Tabellarisch könnte die einfache Erfolgsbewertung wie folgt ausse-

hen: 

Helfer-vor-Ort-Gruppe ADAC Ortsgruppe  

Beispielhausen 

 

Einsatzgebiet Beispielhausen und die um-

liegenden Dörfer Examplin-

gen und Gibtsnichtweiler 

 

Einwohnerzahl ca. 30.000  

Anzahl Mitglieder 10 aktive Mitglieder  

Anzahl Einsätze im  

Auswertezeitraum 

67  

Auswertezeitraum 01.01.2020-31.12.2021  

 Erfolgsmessung  

 Kennzahl Punkte 

Zeitvorteil 368 Sekunden 2 

Eintreffzeit 265 Sekunden 3 

Einsatzquote 99,5 % 3 

(Ersteintreffquote) 80% - 

Gesamt  8 von 12 Punkten 

 

Zusätzlich kann noch ein weiterer Erfolgswert nach folgender Formel errechnet werden: 

𝐸𝑟𝑓𝑜𝑙𝑔𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡2 =  𝐸𝑞 ∗
𝑍 

𝐸
  

mit 

𝐸𝑞 = 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 

𝑍 =  𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 

𝐸 =  𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 

Hier liegt eine einfache Verkettung der Komponenten vor, um eine Linearfunktion zu er-

halten. Das Verhältnis aus Zeitvorteil und Eintreffzeit gibt wieder, ob es einen hohen Zeit-

vorteil bei gleichzeitig schnellem Erreichen des Patienten gibt. Die Einsatzquote fließt als 

Linearfaktor mit ein, um die Verlässlichkeit des Systems miteinzuberechnen. 
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Bei einer Einsatzquote von 98 %, einem durchschnittlichen Zeitvorteil von 200 Sekunden 

und einer durchschnittlichen Eintreffzeit von 300 Sekunden ergäbe sich beispielsweise ein 

Wert von: 

 0,995 ∗
368

265
=   1,38 

 

Alternativ wäre ggf. eine Formel folgender Form zweckmäßiger: 

𝐸𝑟𝑓𝑜𝑙𝑔𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡2 =  𝐸𝑞 ∗ (
𝑍

60
+ (

900 − 𝐸

60
)) 

mit 

𝐸𝑞 = 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 

𝑍 =  𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 

𝐸 =  𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 

 

Hierbei liegt durch die Addition der beiden Werte der Fokus weniger auf dem Verhältnis 

von Eintreffzeit zu Zeitvorteil. Stattdessen werden die Werte für sich genommen addiert. 

Durch die Konstruktion des zweiten Additionsterms wird erreicht, dass es linear absteigend 

bis zum Erreichen der Hilfsfrist von 15 Minuten mit steigender Eintreffzeit weniger Punkte 

gibt. Wird die Hilfsfrist überschritten werden sogar Punkte abgezogen. Dies soll dazu füh-

ren, dass es bei Hilfsfristüberschreitungen wesentlich niedrigere Werte gibt. Hierdurch soll 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass es bezüglich der Eintreffzeit ggf. ein Problem 

gibt, da das Ziel des Helfer-vor-Ort-Systems eine schnelle Versorgung sein sollte. 

Die beiden vorgeschlagenen Formeln zur Berechnung eines Erfolgswertes ergeben für die 

gleichen Eingangsgrößen unterschiedliche Werte. Damit der Erfolgswert zum Vergleich ver-

schiedener Helfer-vor-Ort-Gruppen herangezogen werden kann, müsste deshalb eine ein-

heitliche Berechnungsweise festgelegt werden. 
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4.3 Empfohlene Kennzahlen 

Ein Qualitätsmanagement sollte nach den Leitfäden der Länder mindestens die Auswertung 

der Einsatzdokumentation umfassen. Die alleinige Auswertung der Dokumentationsbögen 

ist nur bedingt aussagekräftig, da aus dieser nur Erkenntnisse über die jeweiligen Einsätze 

abgeleitet werden können (Ergebnisqualität). Nach dem Leitfaden aus Bayern wird aller-

dings von einer Helfer-vor-Ort-Gruppe auch gefordert, dass diese "über einen gewissen 

Organisationsgrad verfügt und nachhaltig, planmäßig und auf Dauer in der Ersten Hilfe 

tätig wird" [2]. 

Deshalb sollte in eine umfassende Evaluierung auch mit einfließen, wie gut eine Helfer-

vor-Ort-Gruppe aufgestellt ist, um auch in Zukunft zuverlässig Erste Hilfe leisten zu kön-

nen. Um auch dies abbilden zu können, sollten neben Kennzahlen zur Einsatztätigkeit auch 

Kennzahlen zur Beschreibung des Aus- und Fortbildungsniveaus, der Ausstattung und Fi-

nanzierung der Helfer-vor-Ort-Gruppe entwickelt werden. 

 

4.3.1 Kennzahlen zur Ausbildung 

Der Ausbildungsgrad einer Einsatzkraft hat einen maßgeblichen Einfluss auf den medizini-

schen Kenntnisstand dieser. Ein hoher Anteil an gut ausgebildeten aktiven Einsatzkräften 

ist deshalb ein Indikator für eine hohe medizinische Fachkenntnis im Einsatz. 

 

4.3.1.1 Erfassung der Einsatzkräfte nach Ausbildungsstand 

Viele ehrenamtliche Einsatzkräfte der Helfer-vor-Ort-Gruppen sind hauptberuflich im Ret-

tungsdienst, in Feuerwehren oder Hilfsorganisationen tätig. Aus diesem Grund haben viele 

der Mitglieder bereits durch ihren Hauptberuf eine Ausbildung, oder sie werden über ihren 

Arbeitgeber ausgebildet. 

Damit der Träger der Helfer vor Ort über das aktuelle Ausbildungsniveau der aktiven Ein-

satzkräfte unterrichtet ist, sollte das aktuelle Ausbildungsniveau vor der Berechnung der 

Kennzahlen durch eine Umfrage ermittelt werden. Werden die Ausbildungsstände bereits 

grundsätzlich erfasst, kann auf die Umfrage verzichtet werden. 

Als aktive Einsatzkraft ist jede Person zu verstehen, welche regelmäßig und planmäßig an 

Einsätzen teilnimmt. Des Weiteren sind auch Personen, welche sich regelmäßig und plan-

mäßig für die Teilnahme an Einsätzen bereithalten, als aktive Einsatzkräfte einzustufen, 

auch wenn diese bislang noch an keinen Einsatz teilgenommen haben. 

Es sollten mindestens die folgenden Merkmalsausprägungen erfasst werden: 

• keine medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung 

• medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung mit weniger als 24 UE (Unterrichtseinhei-

ten) (z. B. Erste-Hilfe-Kurs) 

• medizinische Ausbildung mit weniger als 48 UE (z. B. Basis-Voraus-Helfer-EH+ (Hes-

sen)) 
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• medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung mit bis zu 80 UE (z. B. Sanitäter für den 

Sanitätsdienst) 

• sonstige medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung mit 80 oder mehr Stunden und 

weniger als 240 Stunden 

• Rettungshelferausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung mit mindestens 240 

Stunden Praxis und Theorie) 

• Rettungssanitäterausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung mit mindestens 520 

Stunden Praxis und Theorie) 

• Rettungsassistententenausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung mit mindestens 

1.200 Stunden Praxis und Theorie) 

• Notfallsanitäterausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung mindestens 3 Jahren 

Vollzeitausbildung) 

• Arzt 

• Notarzt 

Das Ergebnis zur Erfassung des Ausbildungsstandes kann dann für eine Helfer-vor-Ort-

Gruppe z. B. wie folgt aussehen: 

Anzahl aktiver 

Einsatzkräfte 

Medizinisch/rettungsdienstliches Ausbildungsniveau 

0 keine medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung 

3 medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung mit weniger als 24 

UE (Unterrichtseinheiten) (z. B. Erste-Hilfe-Kurs) 

5 Medizinische Ausbildung mit weniger als 48 UE (z. B. Basis-Voraus-

Helfer-EH+ (Hessen)) 

12 medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung mit bis zu 80 UE (z. B. 

Sanitäter für den Sanitätsdienst) 

4 sonstige medizinische/rettungsdienstliche Ausbildung mit 80 oder 

mehr Stunden und weniger als 240 Stunden 

0 Rettungshelferausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung mit 

mindestens 240 Stunden Praxis und Theorie) 

7 Rettungssanitäterausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung 

mit mindestens 520 Stunden Praxis und Theorie) 

6 Rettungsassistententenausbildung (oder eine gleichwertige Ausbil-

dung mit mindestens 1.200 Stunden Praxis und Theorie) 

2 Notfallsanitäterausbildung (oder eine gleichwertige Ausbildung 

mindestens 3 Jahren Vollzeitausbildung) 

0 Arzt 

1 Notarzt 

40 Gesamt 

 

 



Helfer vor Ort: Phase 2 - Entwurf 24.08.2021  Seite 50 

4.3.1.2 Berechnung des Punktewertes für die Ausbildung 

Für jede aktive Einsatzkraft der Helfer-vor-Ort-Gruppe wird ein Punktewert entsprechend 

der folgenden Punktetabelle vergeben. Hierbei sollen nur jene Ehrenamtliche berücksichtig 

werden, welche eigenständig bei Einsätzen tätig werden. Neue Mitglieder, welche sich noch 

in der Ausbildung befinden, die Einsatzkräfte bei Einsätzen begleiten oder lediglich unter-

stützend tätig sind, fließen nicht in die Wertung mit ein. 

Die Punktetabelle orientiert sich an den Anforderungsstufen, welche im Zuge des Projekts 

der ADAC Stiftung zu Helfer-vor-Ort-Gruppen aus den Leitfäden der Bundesländer Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen abgeleitet wurden. 

Punkte Ausbildung 

0 Das Einsatzpersonal erfüllt nicht Mindestanforderungen bzgl. der 
Qualifikation eines Helfers vor Ort (Ausbildung mit mind. 24 UE) 

1 Das Einsatzpersonal erfüllt die Mindestanforderungen bzgl. der 
Qualifikation eines Helfers vor Ort (Ausbildung mit mind. 24 UE) 

2 Das Einsatzpersonal erfüllt die erweiterten Anforderungen (Stufe 
1) bzgl. der Qualifikation eines Helfers vor Ort (Ausbildung mit 
mind. 48 UE) 

3 Das Einsatzpersonal erfüllt die erweiterten Anforderungen (Stufe 
2) bzgl. der Qualifikation eines Helfers vor Ort (Ausbildung mit 
mind. 80 UE) 

4 Das Einsatzpersonal übertrifft die erweiterten Anforderungen 
(Stufe 2) bzgl. der Qualifikation eines Helfers vor Ort (Ausbil-
dung mit mehr als. 80 UE) 

 

Für die Helfer-vor-Ort-Gruppe aus dem vorherigen Beispiel leitet sich damit folgender 

Punktewert ab: 

3 ∗ 0 + 5 ∗ 1 + 12 ∗ 2 + 4 ∗ 12 + 16 ∗ 4

40
= 2,625 

Dabei ist eine Punktebewertung zwischen 2 und 3 anzustreben, da dieser Wert einem Aus-

bildungsniveau zwischen den erweiterten Anforderungen Stufe 1 und 2 entspricht, womit 

die Empfehlungen aus drei der Leitfäden der Länder erfüllt werden. Lediglich in Bayern 

wird eine Ausbildung von 80 Stunden oder mehr empfohlen und eine Mindestausbildungs-

länge von 48 Stunden gefordert. 
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4.3.2 Kennzahlen zur Fortbildung 

Um die Versorgungsqualität zu gewährleisten, müssen sowohl das Rettungsdienstpersonal 

als auch die aktiven Helfer-vor-Ort-Einsatzkräfte jährlich fortgebildet werden. Wie auch bei 

der Ausbildung wird hierbei angenommen, dass der medizinische Kenntnisstand durch eine 

höhere Anzahl jährlicher Fortbildungsstunden verbessert wird. 

In den Leitfäden der vier Länder [1 - 4] wird eine Fortbildung im Umfang von mindestens 

8 Unterrichtsstunden pro Jahr gefordert. In Baden-Württemberg wird darüber hinaus ein 

8-stündiges Praktikum auf einer Rettungswache gefordert. Für den Rettungsdienst gelten 

hingegen wesentlich höhere Anforderungen. So werden in manchen Rettungsdienstgeset-

zen 30 und einmal sogar bis zu 40 Fortbildungsstunden pro Jahr für nichtärztliches Personal 

gefordert. Diese Werte sollen deshalb im Weiteren als Obergrenze für die Bewertung des 

Ausbildungsniveaus von Helfer-vor-Ort-Gruppen dienen. 

 

4.3.2.1 Erfassung der Fortbildungsstunden 

Nach den Leitfäden aus Baden-Württemberg [1] und Nordrhein-Westfalen [4] werden Fort-

bildungen des Rettungsdienstes auch als Fortbildung für die Helfer vor Ort angerechnet. 

Es ist auch davon auszugehen, dass auch weitere fachbezogene Ausbildungen, z. B. für 

Ärzte und anderes medizinisches Personal, als Fortbildungen anerkannt werden. In den 

Helfer-vor-Ort-Gruppen sind häufiger Angestellte von Hilfsorganisationen, Rettungsdiens-

ten und Feuerwehren ehrenamtlich tätig. Diese werden in vielen Fällen die notwendigen 

Fortbildungsstunden bereits über ihre Arbeit erhalten. Diese Fortbildungsstunden sollten 

jedoch trotzdem in die Evaluierung einfließen und deshalb vom Träger der Helfer-vor-Ort-

Gruppe erfasst werden. Aus diesem Grund hat die Erfassung der Fortbildungsstunden ein-

mal jährlich durch Befragung der aktiven Einsatzkräfte der Helfer vor Ort zu erfolgen. 

Als Beispiel ergeben sich so für eine Helfer-vor-Ort-Gruppe die folgenden Werte: 

Aktive Einsatzkraft Nummer: Anzahl der im letzten Jahr erhaltenen 

Fortbildungsstunden: 

1 34 

2 8 

3 8 

4 8 

5 0 

6 30 

7 8 

8 8 

9 16 

10 16 
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4.3.2.2 Durchschnittliche Fortbildungsstunden 

Diese Kennzahl gibt nur einen sehr allgemeinen Überblick über die erhaltenen Fortbildungs-

stunden. Der Wert errechnet sich durch Aufsummierung der erhaltenen Fortbildungsstun-

den aller aktiven Einsatzkräfte, geteilt durch die Anzahl aller aktiven Einsatzkräfte (arith-

metisches Mittel). 

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 =  
∑ 𝐹𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 

mit 

𝑛 =  𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑘𝑟ä𝑓𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟-𝑣𝑜𝑟-𝑂𝑟𝑡-𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒  

𝐹𝑖 = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐹𝑜𝑟𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝑗𝑒𝑤𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟-𝑣𝑜𝑟-𝑂𝑟𝑡-𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  

 

Aus dem vorherigen Beispiel ergibt sich für die Gruppe folgender Wert: 

34 + 8 + 8 + 8 + 0 + 30 + 8 + 8 + 16 + 16

10
= 13,6 

 

4.3.2.3 Punktesystem 

Für jede aktive Einsatzkraft der Helfer-vor-Ort-Gruppe wird ein Punktewert entsprechend 

der folgenden Punktetabelle vergeben. 

Diese Punktetabelle orientiert sich aus den Anforderungsstufen, welche im Zuge des Pro-

jekts der ADAC Stiftung zu Helfer-vor-Ort-Gruppen aus den Leitfäden der Länder Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen abgeleitet wurden. 

Punkte Fortbildung 

0 Das Einsatzpersonal hat keine Fortbildungen absolviert 

1 Das Einsatzpersonal hat die erforderlichen Fortbildungen absol-

viert (mind. 8. UE pro Jahr). 

2 Das Einsatzpersonal hat die erforderlichen Fortbildungen und zu-

sätzlich ein Wachenpraktikum (mind. 8 Stunden) absolviert. 

3 Das Einsatzpersonal hat bis zu 30 Fortbildungsstunden absol-

viert.14 

4 Das Einsatzpersonal hat die erforderlichen Fortbildungen, ein Wa-

chenpraktikum und weitere zusätzlichen Fortbildungen absolviert. 

 

Eine Punktewertung von mindestens 1 bis 2 ist anzustreben. Dies entspricht einer durch-

schnittlichen jährlichen Fortbildungsdauer zwischen 8 und 16 Stunden. 

 

 
14 Da es kein Ausbildungsniveau nach den erweiterten Anforderungen Stufe 1 gibt, wurde als zusätzliches Anforderungsniveau 

die häufigste Fortbildungszahl aus dem Rettungsdienst hinzugefügt. 
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4.3.3 Ausstattung 

Die Helfer-vor-Ort-Gruppen müssen nicht über dieselbe Menge an spezialisierter Ausstat-

tung wie der Rettungsdienst verfügen, da der Helfer vor Ort für die Überbrückung der Zeit 

bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gedacht ist. Jeder Helfer vor Ort sollte jedoch 

schon allein aus Gründen des Eigenschutzes über ein Mindestmaß an personeller Ausrüs-

tung verfügen. Mit einer größeren Menge an verschiedener Ausstattung stehen dem Helfer 

vor Ort im Einsatz jedoch mehr Möglichkeiten offen, um adäquat auf eine vorgefundene 

Einsatzlage reagieren zu können. 

 

4.3.3.1 Erfassung der Ausstattungsgegenstände 

Je nach Helfer-vor-Ort-System verfügt jeder einzelne Helfer vor Ort individuell über eine 

komplette Ausstattung, oder aber bestimmte Ausrüstungsgegenstände werden von der 

Helfer-vor-Ort-Gruppe gemeinsam genutzt. Wenn die Ausstattung für alle zugehörigen ak-

tiven Helfer-vor-Ort-Einsatzkräfte identisch ist, muss diese nur einmalig erhoben werden, 

um die Kennzahlen zu erfassen. Falls verschiedene Ausstattungen verwendet werden, 

muss die Ausstattung für die verschiedenen Einsatzkräfte getrennt erfasst werden. 

 

4.3.3.2 Punktesystem 

Es wird hierbei zwischen der Ausstattung hinsichtlich persönlicher Ausrüstung und medizi-

nischer Ausrüstung unterschieden. Die Alarmierungseinrichtung wird dabei der Einfachheit 

halber der persönlichen Ausrüstung zugeordnet. 

 

4.3.3.3 Persönliche Schutzausrüstung 

Die persönliche Schutzausrüstung umfasst die Ausrüstung, die jeder einzelnen Einsatzkraft 

als persönliche Ausrüstung zum Eigenschutz zur Verfügung stehen sollte. 

Punkte Ausrüstungsgegenstand 

0 Dem Einsatzpersonal steht nicht die Mindestausrüstung zur Ver-

fügung (Warnweste, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel). 

1 Das Einsatzpersonal besitzt stets mindestens die Mindestausrüs-

tung (Warnweste, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel) und 

kann über ein privates Mobiltelefon, ein Einsatzmobiltelefon oder 

einen Funkmeldeempfänger alarmiert werden. 

2 Das Einsatzpersonal besitzt stets mindestens die erweiterte Aus-

rüstung (Stufe 1) (Einsatzjacke, Einsatzhose, Sicherheitsschuhe, 

Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel) und kann über ein priva-

tes Mobiltelefon, ein Einsatzmobiltelefon oder einen Funkmelde-

empfänger alarmiert werden. 

3 Das Einsatzpersonal besitzt stets mindestens die erweiterte Aus-

rüstung (Stufe 2) (Einsatzjacke, Einsatzhose, Sicherheitsschuhe 

Einsatzhandschuhe, Einmalhandschuhe, Schutzbrille, Helm, Des-
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infektionsmittel) und kann über einen Funkmeldeempfänger alar-

miert werden. 

4 Dem Einsatzpersonal steht weitere persönliche Schutzausrüstung 

zur Verfügung 

 

 

4.3.3.4 Medizinische Ausrüstung 

Die medizinische Ausrüstung umfasst die Ausrüstung, die den Einsatzkräften zur Behand-

lung der Patienten zur Verfügung stehen sollte. Falls die einzelnen Einsatzkräfte nicht über 

ein einheitliches Ausstattungsniveau verfügen, ist, analog zur Feststellung des Ausbil-

dungs- und Fortbildungsniveaus der Helfer-vor-Ort-Gruppe, der Durchschnittswert anhand 

der Punktetabelle zu berechnen. 

Punkte Ausrüstungsgegenstand 

0 Dem Einsatzpersonal steht keine medizinische Ausrüstung zur 

Verfügung. 

1 Das Einsatzpersonal besitzt nicht die vollständige erweiterte Aus-

rüstung (Stufe 1) 15 

(eine Kleiderschere, eine Beatmungshilfe, Verbandsmaterial nach 

der Ausstattung eines Notfallsanitätskoffer nach DIN 13155 und 

ein Produkt zur Stabilisierung der Halswirbelsäule, Dokumentati-

onsbögen und Schreibmaterial) 

2 Das Einsatzpersonal besitzt stets mindestens die erweiterte Aus-

rüstung (Stufe 1)  

3 Das Einsatzpersonal besitzt stets mindestens die erweiterte Aus-

rüstung (Stufe 2) 

(medizinische Ausrüstung gemäß eines Notfallsanitätskoffer nach 

DIN 13155, einen automatisierten externen Defibrillator, eine Ab-

saugpumpe, eine Sauerstoffapplikationsmöglichkeit, ein Abbinde-

system (Tourniquet), Dokumentationsbögen und Schreibmaterial) 

4 Dem Einsatzpersonal steht weitere medizinische Ausrüstung zur 

Verfügung. 

 

 

 
15 Für Helfer vor Ort ist keine Mindestausrüstung vorgesehen. Da dadurch auch ohne jegliche medizinische Ausrüstung ein Punkt 

erzielt werden könnte, wurde eine zusätzliche Stufe eingefügt. Durch diese wird abgefragt, ob dem Helfer vor Ort wenigstens 

ein Teil der Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird. 
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4.3.4 Erfolgswerte 

Die empfohlenen Kennwerte können der Aufstellung für die notwendigen Kennzahlen ein-

fach hinzugefügt werden. Hierdurch erhält man einen umfangreicheren Überblick über die 

jeweilige Helfer-vor-Ort-Gruppe. 

Helfer-vor-Ort-

Gruppe 

ADAC Ortsgruppe Beispielhausen  

Einsatzgebiet Beispielhausen und die umliegenden Dör-

fer Exampelinigen und Gibtsnichtweiler 

 

Anzahl Mitglieder 10 aktive Mitglieder  

Anzahl Einsätze im 

Auswertezeitraum 

67  

Auswertezeitraum 01.01.2020-31.12.2021  

   

 Erfolgsmessung  

 Kennzahl Punkte 

Zeitvorteil 368 Sekunden 2 

Eintreffzeit 265 Sekunden 3 

Einsatzquote 99,5 % 3 

Erfolgswert  8 von 12  

   

 Ausbildungs- und Ausstattungsqualität 

 Kennzahl Punkte 

Ausbildung 3 RS, 6 San A und 1 RH 2,8 

Fortbildung 16,8 Stunden 3 

Persönliche 

Schutzausrüstung 

Einsatzjacke, Einsatzhose, Sicherheits-

schuhe, Einmalhandschuhe, Desinfekti-

onsmittel. Alarmierung über Funkmelde-

empfänger 

2 

Medizinische Aus-

rüstung 

Notfallsanitätskoffer nach DIN 13155 und 

Dokumentationsmaterial 

2 

Erfolgswert  10 von 20 

   

Gesamtpunktezahl  18 von 32 
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4.4 Erweiterte Kennzahlen 

Die erweiterten Kennzahlen stellen eine Erweiterung dar, welche einen noch tieferen Ein-

blick in die Sachlage der Helfer-vor-Ort-Gruppe ermöglicht. Die Auswertung dieser Kenn-

zahlen ist teilweise aufwendiger und teilweise nur mit Hilfe von Daten des Rettungsdienstes 

möglich. Für die erweiterten Kennzahlen wurden keine Punktetabellen erstellt, da für die 

Festlegung von Soll-Größen bisher noch keine ausreichende Datengrundlage vorhanden 

ist. 

 

4.4.1 Zuteilungsquote 

Die Zuteilungsquote beschreibt, wie häufig die Helfer-vor-Ort-Gruppe zusätzlich zum Ret-

tungsdienst alarmiert wird. Die Zuteilungsquote ist deshalb ein indirektes Maß für die Be-

deutung der Helfer-vor-Ort-Gruppe. Eine hohe Zuteilungsquote kann allerdings auch da-

rauf hindeuten, dass einerseits der Rettungsdienst überlastet ist oder andererseits der In-

dikationskatalog zu weit gefasst ist und die Helfer vor Ort deshalb zu häufig alarmiert 

werden. Die Zuteilungsquote sollte außerdem immer in Verbindung mit dem Zeitvorteil 

betrachtet werden, da Helfer vor Ort nur eingesetzt werden sollten, wenn ein medizinisch 

sinnvoller Zeitvorteil erreicht werden kann. 

Bei der Alarmierung von Einsatzkräften aus Helfer-vor-Ort-Systemen sollte darauf geachtet 

werden, dass die Einsatzkräfte nicht überstrapaziert werden. Eine hohe Zuteilungsquote 

ist deshalb bei einem hohen Gesamteinsatzaufkommen nur mit einer entsprechend großen 

Anzahl an ehrenamtlichen Einsatzkräften zu stemmen. 

Die Zuteilungsquote errechnet sich aus der Anzahl der Helfer-vor-Ort-Einsätze in einem 

definierten Gebiet geteilt durch die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze in diesem Gebiet. 

𝑍𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =  
𝑛𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧(𝐻𝑣𝑂)

𝑛𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧(𝑅𝐷)
 

𝑛𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧(𝐻𝑣𝑂) = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐻𝑣𝑂-𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 

𝑛𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧(𝑅𝐷) = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 

 

Es sollten dabei allerdings nur hilfsfristrelevante Rettungsdiensteinsätze betrachtet wer-

den, da Helfer vor Ort zu alarmieren sind, wenn eine vitale Bedrohung anzunehmen ist. 

Die Anzahl der hilfsfristrelevanten Einsätze des Rettungsdienstes ist vom Träger des Ret-

tungsdienstes zu erfragen. 

 

4.4.2 Zeitliche Verfügbarkeit 

Durch die Einsatzquote wird bereits ermittelt, zu welchem Anteil der Alarmierungen der 

Helfer-vor-Ort-Gruppe mindestens ein Helfer vor Ort ausgerückt ist. Um die potenzielle 

Leistungsfähigkeit einer Helfer-vor-Ort-Gruppe besser abschätzen zu können, wäre die 

Frage zu beantworten, wie oft wie viele Helfer vor Ort für einen Einsatz verfügbar gewesen 

wären. 
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Eine solche Erfassung ist je nach Helfer-vor-Ort-System unterschiedlich aufwändig. Wenn 

die Helfer-vor-Ort-Gruppe über einen Dienstplan verfügt, kann dieser als Grundlage für die 

Berechnung der zeitlichen Verfügbarkeit herangezogen werden, es müssen allerdings 

Schichten, welche nicht besetzt werden konnten, außen vor gelassen werden. Wesentlich 

schwieriger ist die Erfassung der zeitlichen Verfügbarkeit, bei Systemen, bei welchen keine 

festen Schichten vereinbart wurden. Hierbei müsste die zeitliche Verfügbarkeit der Helfer 

vor Ort individuell erfasst werden. Dies könnte beispielsweise über eine App geschehen, in 

welcher die einzelnen Helfer vor Ort jeweils eintragen, wann sie für einen Einsatz verfügbar 

gewesen wären, bzw. sich verfügbar melden. Eine solche Erfassung würde allerdings für 

die einzelnen Helfer vor Ort einen erheblichen Aufwand bedeuten und ist außerdem anfällig 

für fehlerhafte Eingaben, wenn z. B. ein Helfer vor Ort vergisst anzugeben, dass er eigent-

lich zeitlich verfügbar gewesen wäre. 

Aus der Dokumentation der zeitlichen Verfügbarkeit der einzelnen Helfer vor Ort ließe sich 

die zeitliche Einsatzverfügbarkeit der Helfer-vor-Ort-Gruppe ableiten. Hierzu müsste abge-

glichen werden, wie viele Helfer vor Ort jeweils zu einem Zeitintervall verfügbar gewesen 

wären, und diese Verfügbarkeitszahlen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl an Intervallen ge-

setzt werden. Es ergäben sich beispielsweise folgende Werte: 

Anzahl verfügbarer Helfer vor Ort Anteil an der Gesamtzeit 

0 40% 

1 60% 

2 50% 

3 35% 

4 20% 

5 5% 

 

Diese wären wie folgend zu lesen. Innerhalb des Auswertezeitraums waren zu 20% der 

Zeit keine Helfer vor Ort verfügbar, zu 10% jeweils nur ein Helfer vor Ort usw. 

Aus der Dokumentation der zeitlichen Verfügbarkeit könnten auch detailliertere Auswer-

tungen, z. B. klassifiziert nach Monat, Wochentag oder Uhrzeit angefertigt werden, um z.B. 

Aufschluss darüber zu erhalten, an welchen Tagen besonders wenige Helfer vor Ort für 

eine Alarmierung verfügbar sind und es deshalb unwahrscheinlicher ist, dass durch eine 

Alarmierung der Helfer-vor-Ort-Gruppe ein signifikanter Zeitvorteil erreicht werden kann. 

 

4.4.3 Reanimationsquotenverhältnis 

Der schnelle Einsatz von Helfern vor Ort sollte vor allem bei Reanimationseinsätzen einen 

Versorgungsvorteil bringen. Ein Kriterium für die rettungsdienstlich "erfolgreiche" Reani-

mation ist die Wiederkehr eines Spontankreislaufes (return of spontaneous circulation 

ROSC). Aus diesem Grund wird beispielsweise bei der Stelle zur trägerübergreifenden Qua-

litätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR BW) das Vorhandensein eines 

Spontankreislaufs bei der Übergabe des Patienten im Krankenhaus als Qualitätsindikator 
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aufgeführt16. Um die durch die Helfer vor Ort erfolgte Verbesserung abschätzen zu können, 

sollte der Anteil an Reanimationspatienten mit Spontankreislauf bei der Übergabe an der 

Gesamtzahl an Reanimationspatienten sowohl für Einsätze mit als auch ohne Helfer-vor-

Ort-Beteiligung errechnet werden: 

𝑅𝑞𝑣 =  
𝑅𝑞𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂

𝑅𝑞𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂

 

𝑅𝑞𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂 =  
𝑆𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂

𝑂𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂 + 𝑆𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂

 

𝑅𝑞𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂 =  
𝑆𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂

𝑂𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂 + 𝑆𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂

 

mit 

𝑅𝑞𝑣 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 

𝑅𝑞𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑟 𝑂𝑟𝑡 

𝑅𝑞𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐻𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑟 𝑂𝑟𝑡 

𝑆𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧 𝑚𝑖𝑡 𝑚𝑖𝑡 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑡 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑘𝑟𝑒𝑖𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓 𝑏𝑒𝑖 Ü𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂-𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 

𝑂𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑘𝑟𝑒𝑖𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓 𝑏𝑒𝑖 Ü𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂-𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 

𝑆𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧 𝑚𝑖𝑡 𝑚𝑖𝑡 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑡 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑘𝑟𝑒𝑖𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓 𝑏𝑒𝑖 Ü𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂-𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 

𝑂𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐻𝑣𝑂 = 𝑅𝑒𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑘𝑟𝑒𝑖𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓 𝑏𝑒𝑖 Ü𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑡 𝐻𝑣𝑂-𝐵𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 

 

Als Helfer-vor-Ort-Beteilung ist dabei anzusehen, wenn die Helfer vor Ort zu einem Einsatz 

alarmiert wurden und mindestens eine Helfer-vor-Ort-Einsatzkraft am Einsatzort eintraf. 

Grundsätzlich sollte für das Reanimationsquotenverhältnis ein Wert größer 1 ermittelt wer-

den, um die Wirksamkeit der Maßnahmen nachzuweisen. Da bei dem Wiedererlangen eines 

Spontankreislaufs viele Faktoren eine Rolle spielen, die nicht von den Helfern vor Ort be-

einflusst werden können, sollte eine Überbewertung dieser Kennzahl nicht erfolgen. Dies 

gilt insbesondere, wenn nur eine kleine Anzahl an Einsätzen vorliegt. 

 

4.4.4 Versorgungsqualität 

Als Qualitätsindikatoren für die Versorgungsqualität im Rettungsdienst führt die SQR BW 

u. a. die leitliniengerechte Versorgung von Notfallpatienten mit bestimmten Krankheitsbil-

dern (ST-Hebungsinfarkt, Polytrauma) auf. Diese Leitlinien sind allerdings für Helfer vor 

Ort nur bedingt anwendbar, da diese weder standardmäßig über das Ausbildungsniveau 

noch die erforderliche Ausrüstung, wie sie im Rettungsdienst vorhanden ist, verfügen. Des 

Weiteren sollen Helfer vor Ort auch keine vollständige Patientenversorgung leisten, son-

dern nur erste Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Aus diesem 

Grund sind gegebenenfalls Leitlinien für die Vorgehensweise der Ersthelfer zu definieren. 

Die im Protokoll des Helfers vor Ort vermerkten Maßnahmen können dann mit dem in den 

Leitfäden vorgeschriebenen Maßnahmen abgeglichen werden. Wenn bei dem Großteil der 

Einsätze mit einem entsprechenden Krankheitsbild die in den Leitfäden beschriebene 

 
16 Vgl. https://www.sqrbw.de/de/indikatoren/datenblaetter abgerufen: 12.05.2020  

https://www.sqrbw.de/de/indikatoren/datenblaetter
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Vorgehensweise eingehalten wurde, kann von einer hohen Versorgungsqualität in Bezug 

auf dieses Krankheitsbild ausgegangen werden. 

Der Wert für die Versorgungsqualität für ein bestimmtes Krankheitsbild errechnet sich nach 

der Formel: 

𝑉𝑥 =  
𝑛𝑥(𝐿𝑙)

∑ 𝑛𝑥

 

 

mit 

𝑉𝑥 = 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡ä𝑡 𝑏𝑒𝑖 𝐾𝑟𝑎𝑛𝑘ℎ𝑒𝑖𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑 𝑥 

𝑛𝑥(𝐿𝑙) =  𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑚 𝐾𝑟𝑎𝑛𝑘ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑏𝑖𝑙𝑑 𝑥, 𝑏𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑔𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑡 

∑ 𝑛𝑥 = 𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑚 𝐾𝑟𝑎𝑛𝑘ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑏𝑖𝑙𝑑 

 

Sinnvoll wäre die Festlegung von Leitfäden für einige wenige typische Krankheitsbilder und 

Einsatzarten, z. B. die Reanimation (z. B. Basic Life Support nach DGK17). Von der Erfas-

sung zu vieler Krankheitsbilder sollte abgesehen werden, da die Auswertung der Protokolle 

einen hohen Aufwand bedeutet. 

 

4.4.5 Finanzierung 

Helfer-vor-Ort-Gruppen haben keinen Anspruch darauf, die Kosten für ihre Einsätze von 

den Krankenkassen, dem Träger des Rettungsdienstes oder anderen Dritten erstattet zu 

bekommen. Um dennoch dauerhaft und zuverlässig tätig sein zu können, muss die Finan-

zierung eines solchen Systems sichergestellt sein. 

Die einfachste Kennzahl bezüglich der finanziellen Sicherheit ergibt sich aus einer Gewinn-

Verlustrechnung. Hierdurch wird geprüft, ob die Einnahmen, z. B. aus Spenden und Zu-

schüssen, ausreichen, um die Kosten, z. B. Material-, Abschreibungs- und Fortbildungs-

kosten, decken zu können. Im einfachsten Falle der Rechnung werden die Gesamtkosten 

von den Gesamteinnahmen abgezogen. Das Ergebnis sollte durchgehend positiv sein. 

 

 
17 Vgl. https://leitlinien.dgk.org/files/2016_PLL_Reanimation_Netzseite.pdf S. 5 
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4.5 Erfolgsmessung bei der Ausweitung von Helfer-vor-Ort-

Gruppen 

In der dritten Phase des Projektes sollen als Pilot, ein bis drei neue Helfer-vor-Ort-Gruppen 

aufgebaut und im Zuge dessen die Empfehlungen dieses Leitfadens evaluiert werden. Dies 

soll als Informationsgrundlage für ggf. weitere Ausweitungsbemühungen dienen. Der Erfolg 

der Ausweitungsbemühungen lässt sich dabei u. a. durch folgende Kennwerte ermitteln: 

• Anzahl neuer Ortsgruppen: 

Durch eine hohe Anzahl neuer Ortsgruppen verbessert sich die Versorgung durch Helfer-

vor-Ort-Gruppen in der Breite, d. h. mehr Gemeinden können schnell durch Helfer vor 

Ort versorgt werden und das Versorgungsnetz wird dichter. Deshalb ist die Anzahl an 

neu gegründeten Helfer vor Ort Ortsgruppen ein Indikator für den Erfolg der Auswei-

tungsbemühungen. Diese Kennzahl kann auch als relative Kennzahl in Bezug auf die 

Einwohnerzahl oder die Anzahl bereits vorhandener Helfer-vor-Ort-Gruppe errechnet 

werden. 

• Anzahl neuer Mitglieder: 

Die Helfer-vor-Ort-Gruppen sind für die Durchführung ihrer Tätigkeiten auf die Mitarbeit 

ehrenamtlicher Mitglieder angewiesen. Eine große Anzahl an engagierten Mitgliedern 

ermöglicht es den Helfer-vor-Ort-Gruppen zuverlässiger auf Alarmierungen zu reagieren 

und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Helfer vor Ort schnell an den Einsatzort 

gelangen kann. Deshalb ist eine hohe Anzahl neu gewonnener Mitglieder ein Indikator 

für den Erfolg der Ausweitungsbemühungen. 

• Anzahl neuer Einsätze: 

Helfer vor Ort sollen bei Patienten mit akuter Vitalbedrohung schnell Erste Hilfe leisten. 

Deshalb ist auch eine große Anzahl neuer Einsätze ein Indikator dafür, dass die neuen 

Helfer-vor-Ort-Gruppen eingesetzt werden und ihre Aufgabe wahrnehmen. Um einen 

Vergleichswert zu erhalten, sollten die Anzahl an Einsätzen, mit denen aus dem vorhe-

rigen Jahren ins Verhältnis gesetzt werden. 

Durch die Erfassung dieser Kennzahlen kann ausgewertet werden, wie erfolgreich die Aus-

weitungsbemühungen sind. Eine genauere Auskunft können des Weiteren die Erfolgskenn-

zahlen der unterstützten und neu gegründeten Helfer-vor-Ort-Gruppen ergeben. 
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4.6 Fazit 

In diesem Teilbericht wurden verschiedene Kennzahlen erörtert. Dabei wird durch die Glie-

derung der Kennzahlen in notwendige, empfohlene und erweiterte Kennzahlen gewährleis-

tet, dass die einzelnen Helfer-vor Ort-Gruppen das Kennzahlsystem entsprechend ihrer 

Möglichkeiten und Motivation anpassen können. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 

die Helfer-vor-Ort-Gruppen nicht durch ein Übermaß an Bürokratie belastet werden. 

Gleichzeit wird durch die Festlegung von notwendigen Kennzahlen gewährleistet, dass ein 

Mindestmaß an Kennzahlen erfasst und ausgewertet wird, und so die Effektivität der Hel-

fer-vor-Ort-Gruppen nachgewiesen werden kann. Durch die Schaffung eines Punktesys-

tems für die notwendigen und empfohlenen Kennzahlen, ist es darüber hinaus möglich, 

den einzelnen Kennwert schnell einzuordnen und zu beurteilen. Allerdings kann das System 

durch die Kategorie der erweiterten Kennzahlen beliebig erweitert und ausgebaut werden, 

sodass auch detaillierten Analysen nichts im Wege steht. Die als erweiterte Kennzahlen 

gelisteten Kennzahlen sind dabei reine Vorschläge, aus welchen beliebig gewählt und wel-

che auch um weitere eigene erweitert werden können. Aus diesem Grund sind diese auch 

nicht in das Punktesystem mit aufgenommen. Alles in allem wurde also ein System ge-

schaffen, dass es den einzelnen Helfer-vor-Ort-Gruppen ermöglicht, Kennzahlen entspre-

chend ihrer Möglichkeiten zu erfassen, und gleichzeitig ein Mindestmaß an Standardisie-

rung und Vergleichbarkeit sicherstellt. 
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5 Teil IV: Befragungen von Kreisen mit und ohne Hel-

fer-vor-Ort-Gruppen 

In der ersten Phase des Projektes wurde eine Umfrage zum Vorkommen von Helfer-vor-

Ort-Gruppen in Deutschland durchgeführt, welche zum Ergebnis hat, dass bundesweit in 

mindestens 183 Kreisen und kreisfreien Städten eine oder mehrere lokale Helfer-vor-Ort-

Gruppen vorhanden sind. Allerdings existierten nach dieser Erhebung in mindestens 114 

Kreisen und kreisfreien Städten keine lokalen Helfer-vor-Ort-Gruppen. Weiterhin liegen für 

104 Kreise und kreisfreie Städte keine Informationen zu Helfer-vor-Ort-Gruppen vor. 

Die Verteilung der Kreise mit und ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen ist dabei nicht einheitlich. 

So finden sich beispielsweise besonders in Bayern sehr viele Helfer-vor-Ort-Gruppen, wäh-

rend in einigen, insbesondere neuen Bundesländern die Dichte an Helfer-vor-Ort-Gruppen 

geringer ausfällt. Hierfür kann es eine Vielzahl verschiedener Gründe geben. 

Um diese näher zu betrachten, wurden leitfadengestützte Interviews mit Ansprechpartnern 

aus einigen ausgewählten Kreisen mit und ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen geführt. Zielset-

zung der Befragung von Kreisen, in welchen derzeit keine Helfer-vor-Ort-Gruppen vorhan-

den sind, war es, herauszufinden, was zu diesem Sachverhalt geführt hat, und ggf. Gründe 

zu identifizieren, welche bislang die Gründung von lokalen Helfer-vor-Ort-Gruppen behin-

dert haben. 

Die Zielsetzung bei der Befragung von Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen ist es hingegen, 

zu erfahren, welche Faktoren sich als positiv für die Existenz der Helfer-vor-Ort-Gruppen 

erweisen bzw. welche Faktoren sich möglicherweise negativ auf die Arbeit der Helfer-vor-

Ort-Gruppen auswirken. 

 

5.1 Auswahl der Kreise 

Für die Befragung von Kreisen ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen wurden vor allem Kreise aus 

Regionen ausgewählt, welche wenige Helfer-vor-Ort-Gruppen aufweisen, aber in denen die 

Rücklaufquote von Fragebögen der ersten Umfrage hoch war. Dabei wurden vor allem be-

reits aus der letzten Projektphase bekannte Ansprechpartner in Kreisen ohne Helfer-vor-

Ort-Gruppen angesprochen, um die regionalen Faktoren für das Ausbleiben von Helfer-vor-

Ort-Gruppen zu identifizieren. 

Für die Befragung in Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen wurden hauptsächlich Kreise aus-

gewählt, die sich in der ersten Projektphase nicht an der Umfrage beteiligten, aber ver-

mutlich inzwischen über Helfer-vor-Ort-Gruppen verfügen. Hierdurch sollten zugleich Da-

tenlücken aus der ersten Projektphase geschlossen werden. 

Insgesamt wurden Ansprechpartner aus zwölf Kreisen ausgewählt, wovon mit acht Per-

sonen ein Interview durchgeführt werden konnte. Eine zugesagte schriftliche Antwort aus 

dem Interviewleitfaden steht derzeit noch aus. Von den acht Kreisen, mit denen ein Inter-

view durchgeführt wurde, verfügen aktuell sechs Kreise über keine Helfer-vor-Ort-Grup-

pen und zwei Kreise über jeweils mindestens eine Helfer-vor-Ort-Gruppe. Die befragten 

Kreise weisen dabei siedlungsstrukturelle Merkmale gemäß Tab. 1 auf. 
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Anzahl Siedlungsstruktu-

reller Kreistyp 

Einwohnerzahl 

(aufsummiert) 

Fläche in km² 

(aufsummiert) 

6 Dünn besiedelter 

ländlicher Kreis 

1.033.287 18.174,92 

2 Ländlicher Kreis mit 

Verdichtungsansät-

zen 

274.325 3.720,69 

Gesamt    

8  1.307.612 21.895,61 

Tab. 1: Siedlungsstrukturelle Merkmale der Kreise 

 

5.2 Auswahl der Ansprechpartner 

Bei Kreisen, welche bereits an der Umfrage aus der ersten Projektphase teilgenommen 

haben, wurde versucht, die über die Angaben im Fragebogen bekannten Ansprechpartner 

zu erreichen. Lagen dagegen keine Informationen zu möglichen Ansprechpartnern vor, er-

folgte die Ermittlung der Kontaktdaten auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informa-

tionen. 
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5.3 Befragung 

Die Befragung erfolgte mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Interviewleitfäden, deren Fra-

gen in den beiden folgenden Unterkapiteln aufgeführt werden. Einige der Fragen sind dabei 

als optional gekennzeichnet, da diese nur gestellt wurden, wenn sie zum Verlauf des je-

weiligen Interviews passten. 

Bei den Interviews wurde insgesamt großer Wert auf freie Antworten des Interviewten 

gelegt und zugelassen, dass dieser hauptsächlich von sich aus und in der von ihm gewähl-

ten Reihenfolge über das Thema spricht. Hierdurch sollte sichergestellt werden, dass der 

Interviewte nicht in eine bestimmte gedankliche Richtung gedrängt und damit beeinflusst 

wird. Außerdem sollte hierdurch ermöglicht werden, dass ggf. Aspekte und Perspektiven, 

welche bei der Erstellung des Leitfadens nicht beachtet wurden, zur Sprache kommen 

konnten. 

Die Befragung erfolgte an drei verschiedenen Tagen, da einige Ansprechpartner nicht direkt 

erreichbar waren. 

 

5.3.1 Fragen für Kreise ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Die folgenden Fragen wurden den Ansprechpartnern aus Kreisen ohne Helfer-vor-Ort-

Gruppen gestellt. Durch diese Fragen sollten vor allem die Gründe ermittelt werden, die 

nach Meinung der Ansprechpartner dazu geführt haben, dass in den entsprechenden Krei-

sen bislang keine Helfer-vor-Ort-Gruppen existieren. 

• Gibt es in diesem Landkreis eine oder mehrere Helfer-vor-Ort-Gruppen? 

• Ist das Konzept "Helfer vor Ort" in der Kreisverwaltung bekannt? 

• (Optional: Halten sie ein derartiges System für diesen Landkreis für relevant/hilfreich? 

Besteht ein Bedarf für eine (weitere) Senkung des therapiefreien Intervalls?) 

• Sind Ihnen Bestrebungen bekannt, ein derartiges System auch in diesem Landkreis 

umzusetzen? 

• Wenn ja, gibt/gab es Schwierigkeiten und welche sind dies? 

• (Optional: Wie wird/wurde mit diesen Schwierigkeiten umgegangen? Welche Lö-

sungsansätze wurden entwickelt?) 

• (Optional, ggf. wenn Bedarf an einer Helfer-vor-Ort-Gruppe signalisiert wurde: Wel-

che Rahmenbedingungen müssten Ihrer Meinung nach geschaffen werden, um eine 

Helfer-vor-Ort-Gruppe in diesem Landkreis zu etablieren? Was müsste sich ändern, 

damit eine Helfer-vor-Ort-Gruppe in diesem Landkreis erfolgreich tätig sein könnte?) 

• (Optional, ggf. wenn kein Bedarf signalisiert wurde: Aus welchen Gründen sehen Sie 

für diesen Landkreis keinen Bedarf für ein Helfer-vor-Ort-System?) 
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5.3.2 Fragen für Kreise mit Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Bei der Befragung von Ansprechpartnern aus Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen sollten 

vor allem der Aufbau der örtlichen Helfer-vor-Ort-Gruppen und die Hintergründe der Etab-

lierung in Erfahrung gebracht werden. Des Weiteren wurden auf die Erfolgsmessung bei 

einem solchen System eingegangen. 

• Gibt es in diesem Landkreis eine oder mehrere Helfer-vor-Ort-Gruppen? 

• Seit wann existieren in diesem Landkreis Helfer-vor-Ort-Gruppen? 

• Wie kam es zur Gründung der Helfer-vor-Ort-Gruppe? 

• Gab es bei der Etablierung des Helfer-vor-Ort-Systems absehbare oder unerwartete 

Schwierigkeiten? Welche Probleme gab es bei der Gründung der Helfer-vor-Ort-Grup-

pen? Gab oder gibt es größere Schwierigkeiten oder Herausforderungen beim Betrieb 

der Helfer-vor-Ort-Gruppen? 

• (Optional: Konnten diese gelöst werden? Wie wurden diese überwunden?) 

• Wer ist in diesem Landkreis der Träger der Helfer-vor-Ort-Gruppen? 

• Wie ist das Helfer-vor-Ort-System in diesem Landkreis aufgebaut? Wie funktioniert 

das Helfer-vor-Ort-System in diesem Landkreis? 

• Erfolgt ein Qualitätsmanagement bei den Helfer-vor-Ort-Gruppen? Wenn ja, wie sieht 

dieses aus? 

• Wie sieht die Erfolgsbilanz der Helfer-vor-Ort-Gruppen aus? 

• (Optional: Erfolgt eine Erfolgsauswertung anhand von Kennzahlen, wenn ja, welche 

Kennzahlen werden erfasst?) 

• (Optional: Wie schätzen Sie die Tätigkeit der Helfer vor Ort hinsichtlich der Verbesse-

rung der Hilfeleistung bei Notfallpatienten ein?) 

 

 

5.3.2.1 Fragen bezüglich der Finanzierung von Helfer-vor-Ort-

Gruppen 

Zusätzlich zu den aufgeführten Fragen wurde versucht, bei den Ansprechpartnern aus den 

Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen Informationen über die Finanzierung und den Finanz-

bedarf der lokalen Helfer-vor-Ort-Gruppen zu erhalten. Hierzu wurden die folgenden Fra-

gen gestellt: 

• Wie finanziert sich die Helfer-vor-Ort-Gruppe? 

• Welche Kosten und Ausgaben hat die Helfer-vor-Ort-Gruppe? 

• Welche Kosten gab es bei der Gründung und Erstausstattung der Helfer-vor-Ort-

Gruppe und wie wurden diese finanziert? 
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5.4 Ergebnisse 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Befragung der acht Kreise anonymisiert aufbereitet 

dargestellt. 

 

5.4.1 Ergebnisse der Interviews bei Kreisen ohne Helfer-vor-

Ort-Gruppen 

Die Befragung hat im Wesentlichen zum Ergebnis, dass das Prinzip eines Helfer-vor-Ort-

Systems auch in den Kreisen ohne Helfer-vor-Ort-Gruppen, teilweise unter dem Namen 

"First Responder", grundsätzlich bekannt ist. In den befragten Kreisen ohne Helfer-vor-

Ort-Gruppen wussten die Ansprechpartner jedoch von keinen aktuellen Bestrebungen, vor 

Ort eine Helfer-vor-Ort-Gruppe zu gründen. Lediglich einer der befragten Ansprechpartner 

sagte aus, dass er für den entsprechenden Kreis mittelfristig keinen Bedarf für Helfer-vor-

Ort-Gruppen sieht, ein weiterer Ansprechpartner gab an, dass er darüber keine Auskunft 

geben kann. Vier der Ansprechpartner berichteten, dass in deren Kreis über eine solche 

Gründung nachgedacht wird, jedoch berichtet auch der Ansprechpartner, welcher mittel-

fristig keinen unbedingten Bedarf für Helfer-vor-Ort-Gruppen sieht, dass es in seinem Kreis 

bereits Bestrebungen gab, ein solches System einzuführen. Als Gründe für das Nichtvor-

handensein von Helfer-vor-Ort-Gruppen und das Scheitern der bisherigen Bestrebungen 

wurden Gründe lt. Tab. 2 genannt. 
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Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4 Kreis 5 Kreis 6 

Fehlende Finan-

zierung/Finan-

zierung nicht ge-

sichert 

X  X    

Momentan kein 

freiwilliger Trä-

ger vorhanden 

X  X    

Keine Initiativen 

aus der Bevölke-

rung oder von 

Organisationen 

X      

Freiwillige Feu-

erwehren haben 

nicht die Kapazi-

täten, diese Auf-

gabe zusätzlich 

zu übernehmen 

X  X    

Es gibt im Kreis-

gebiet zu wenig 

medizinisch ge-

schultes Perso-

nal 

  X X   

Helfer-vor-Ort 

haben derzeit 

keine Priorität, 

da momentan 

andere Projekte 

Vorrang haben 

 X     

Der ursprüngli-

che Initiator ist 

weggefallen, da-

nach wurde es 

nicht weiterver-

folgt. 

     X 

keine Angaben     X  

 

Tab. 2: Gründe für das Nichtvorhandensein von Helfer-vor-Ort-Gruppen in den be-

fragten Kreisen 
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5.4.2 Ergebnisse der Interviews bei Kreisen mit Helfer-vor-Ort-

Gruppen 

In den Interviews bei Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen gaben die Ansprechpartner je-

weils an, dass in dem entsprechenden Kreis genau eine Helfer-vor-Ort-Gruppe existiert. 

Hierbei ist die Helfer-vor-Ort-Gruppe in dem einen Kreis relativ neu (Gründung Ende 2019), 

während die andere Helfer-vor-Ort-Gruppe schon vergleichsweise lange existiert (Grün-

dung 2012). 

Als Träger der Helfer-vor-Ort-Gruppe fungiert in dem einen Fall die Freiwillige Feuerwehr, 

während die andere Helfer-vor-Ort-Gruppe unter der Trägerschaft der DLRG-Ortsgruppe 

steht. Beide Gruppen werden auf Grundlage festgelegter Einsatzstichworte für ein be-

stimmtes Einsatzgebiet von der Leitstelle alarmiert. 

Grund für die Gründung der Helfer-vor-Ort-Gruppe im Jahr 2019 war die Eigeninitiative 

des jetzigen Trägers. Die Ursache für die Gründung der Helfer-vor-Ort-Gruppe im Jahr 

2012 war nach Mutmaßung des Ansprechpartners die zeitliche Erreichbarkeit des Einsatz-

gebietes durch den Rettungsdienst, ohne allerdings den genauen Ablauf der oder die Ur-

sache für die Gründung zu kennen. 

Als eine Schwierigkeit bei der Gründung der HvO-Gruppe wurde die anfangs unklare recht-

liche Situation in dem entsprechenden Bundesland genannt. Um das Problem zu lösen, 

wurde deshalb eine eigene Rechtsvorschrift durch den Kreis erlassen. 

Bei beiden Kreisen erfolgt eine statistische Auswertung der Einsätze, wobei vor allem die 

Eintreffzeit ausgewertet wird. Des Weiteren finanzieren sich die Helfer-vor-Ort-Gruppen in 

beiden Kreisen selbständig über die Trägerorganisation und Spenden. Die Kreise beteiligen 

sich in beiden Fällen nicht an der Finanzierung der Helfer-vor-Ort-Gruppen. Nähere Anga-

ben zur Finanzierung und zum Finanzbedarf konnten beide Ansprechpartner nicht machen, 

da diese Angelegenheiten eigenständig von den Helfer-vor-Ort-Gruppen geregelt werden. 
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5.5 Schlussfolgerung 

Die Befragungen zeigen trotz der kleinen Stichprobe, dass das Thema "Helfer vor Ort" auch 

in Kreisen ohne eigene Helfer-vor-Ort-Gruppen bekannt ist und diskutiert wird. Als mögli-

che Gründe dafür, dass in einigen Kreisen keine Helfer-vor-Ort-Gruppen vorhanden sind, 

gaben die Ansprechpartner verschiedene Gründe an, die sich grob unter den Punkten 

• Finanzierung, 

• Mangel an geeigneten Freiwilligen und 

• Fehlen einer Trägerorganisation 

zusammenfassen lassen. 

Interessanterweise wurden diese Schwierigkeiten von den interviewten Ansprechpartnern 

aus Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen nicht vorgebracht, sodass nicht auf mögliche Lö-

sungswege zu diesen Problemen zurückgegriffen werden kann. Es lässt sich allerdings aus 

den genannten Problemen und den Berichten aus den Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen 

ableiten, dass der zentrale Faktor für den Erfolg einer Helfer-vor-Ort-Gruppe ein engagier-

ter Initiator, z. B. in Form einer Trägerorganisation oder einzelner Freiwilliger, ist. Dies 

wurde beispielsweise daran deutlich, dass das Fehlen von Initiativen der Bevölkerung, das 

Fehlen freiwilliger Trägerorganisationen, die Überlastung der freiwilligen Feuerwehren und 

das Wegfallen des Initiators als Schwierigkeiten für die Etablierung von Helfer-vor-Ort-

Gruppen genannt wurden. 

Ein Ansatzpunkt für die Förderung von Helfer-vor-Ort-Gruppen könnte deshalb die aktive 

Kommunikation des Konzeptes und Suche nach geeigneten Akteuren in den jeweiligen 

Kreisen sein. Hierfür sollten in erster Linie die örtlichen Hilfsorganisationen und die örtli-

chen Freiwilligen Feuerwehren in Betracht gezogen werden, da diese laut der Befragung 

aus der ersten Projektphase zusammengenommen in über 95 % der Kreise mit Helfer-vor-

Ort-Gruppen als Träger der Helfer-vor-Ort-Gruppen fungieren. 

Da des Weiteren die Finanzierung als Problem genannt wurde und diese in den Kreisen mit 

Helfer-vor-Ort-Gruppen vor allem durch Spenden sichergestellt wird, sollte auch die Kom-

munikation zu infrage kommenden Akteuren, wie z. B. lokalen Firmen, Vereinen und Or-

ganisationen, aber auch der Kontakt zur allgemeinen Bevölkerung gesucht werden. 

Außerdem sollten die Träger der Rettungsdienste und die zuständigen Ämter hinzugezogen 

werden, um rechtliche Schwierigkeiten im Gründungsprozess zu vermeiden und die rei-

bungslose Einbindung in das System der Hilfeleistung zu ermöglichen. Durch die gezielte 

Kommunikation könnte ggf. die notwendige Initialzündung für die lokale Etablierung sol-

cher Systeme gegeben werden, und durch das Zusammenbringen verschiedener Akteure 

wäre es ggf. möglich, die aufgeführten Probleme zeitnah und ohne "Reibungsverlust" zu 

lösen. 

 



Helfer vor Ort: Phase 2 - Entwurf 24.08.2021  Seite 71 

 

Abb. 7: Zusammenfassung der Gründe für das Fehlen von Helfer-vor-Ort-Gruppen 

nach Häufigkeit der Nennung (vgl. Tab. 2). 

 

0 1 2

Fehlende Finanzierung/Finanzierung
nicht gesichert

Momentan kein freiwilliger Träger
vorhanden

Keine Initiativen aus der Bevölkerung
oder von Organisationen

Freiwillige Feuerwehren haben nicht
die Kapazitäten diese Aufgabe

zusätzlich zu übernehmen

Es gibt im Kreisgebiet zu wenig
medizinisch geschultes Personal

Helfer-vor-Ort haben derzeit keine
Priorität, da andere Projekte
momentan  Vorrang haben

Der ursprüngliche Initiator ist
weggefallen, da-nach wurde es nicht

weiterver-folgt.

Keine Angaben

Anzahl der Nennungen

Gründe für das Fehlen von Helfer-vor-Ort-
Gruppen



Helfer vor Ort: Phase 2 - Entwurf 24.08.2021  Seite 72 

6 Konzeptzusammenführung 

Helfer vor Ort sind im Gegensatz zum Rettungsdienst keine Pflichtaufgabe der Kreise oder 

anderer Akteure, sondern eine rein ehrenamtliche Leistung von Freiwilligen. Sie sind des-

halb meist über ehrenamtliche Trägerorganisationen, hauptsächlich die Hilfsorganisationen 

und die freiwillige Feuerwehr, organisiert. Die Gespräche mit den Ansprechpartnern aus 

Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen haben darüber hinaus ergeben, dass in diesen Kreisen 

die Helfer-vor-Ort-Gruppen sich hauptsächlich selbst organisieren und sich auch selbst um 

die Finanzierung kümmern, während von Ansprechpartner aus Kreisen ohne Helfer-vor-

Gruppen häufig als Grund dafür, dass in ihren Kreisen keine Helfer-vor-Ort-Gruppen vor-

handen sind, das Fehlen von Freiwilligen bzw. einer Trägerorganisation genannt wurde. 

Der erste Ansatzpunkt sollte deshalb sein, potenzielle Träger und Initiatoren zu finden und 

zu kontaktieren. 

 

6.1 Gründung von Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Wie bereits in der Vorstudie festgestellt, sind die Träger von über 95 % aller Helfer-vor-

Ort-Gruppen entweder Hilfsorganisationen oder die freiwilligen Feuerwehren. Diese sollten 

deshalb primär als potenzielle Träger kontaktiert werden, allerdings sind je nach Region 

auch andere Organisationen, z. B. lokale Vereine, als Träger denkbar. Grundsätzlich sollte 

deshalb versucht werden, auch die örtlichen Verwaltungsbehörden und den Träger des 

Rettungsdienstes einzubeziehen, da diese einerseits die örtlichen Strukturen vor Ort ken-

nen und andererseits ihr Einverständnis zur Aufnahme der Tätigkeit geben sollten. 

Um dabei im Kommunikationsprozess möglichst effektiv vorzugehen, ist es ggf. zielführend 

bei einer überregionalen Vorgehensweise, einen Top-Down-Ansatz zu verfolgen, indem zu-

erst Ansprechpartner, welche einschätzen können, in welchen Gebieten die Gründung von 

Helfer-Ort-Gruppen zweckmäßig und erfolgversprechend ist, auf Landesebene kontaktiert 

werden. Diese können in der nächsten Stufe den Kontakt zu geeigneten Ansprechpartnern 

auf Kreisebene herstellen, mit welchen dann ein lokales Konzept für die Gründung der 

Helfer-vor-Ort-Gruppen erstellt werden kann. Für die Klärung der Details sind dann Ver-

treter der Akteure auf Gemeindeebene hinzuzuziehen. Zusätzlich zu den primären Akteu-

ren (Hilfsorganisationen, Feuerwehren und Gemeindeverwaltung) ist es sicherlich zweck-

dienlich, potenzielle Sponsoren wie z. B. Firmen, Stiftungen, Fördervereine, Krankenkassen 

usw. hinzuzuziehen, um bereits erste Finanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Um die neuen Helfer-vor-Ort-Gruppen zu Beginn bei organisatorischen Fragestellungen 

unterstützen zu können, können auch Kontakte zu Kreisen mit Helfer-vor-Ort-Gruppen 

bzw. zu bereits aktiven Helfer-vor-Ort-Gruppen vermittelt werden. Dies hätte den Vorteil, 

dass die neuen Helfer-vor-Ort-Gruppen von dem Wissen etablierter Helfer-vor-Ort-Grup-

pen profitieren können. 
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Abb. 8: Top-Down-Ansatz zur Kommunikation des Konzeptes 

 

6.2 Ausstattung der Helfer-vor-Ort-Gruppen 

Die geschätzten Kosten für die Ausstattung einer HvO-Gruppe mit 10 Mitgliedern belaufen 

sich je nach Ausstattungsniveau zwischen 200 Euro und 25.270 Euro. Nicht mit einberech-

net in diese Abschätzung sind hierbei die Kosten für ein Einsatzfahrzeug und die zugehörige 

Versicherung. Ein Einsatzfahrzeug ist jedoch nach den Leitfäden aus Baden-Württemberg 

und Hessen nicht zwangsläufig für HvO-Gruppen vorgesehen, denn grundsätzlich kann 

auch eine Anfahrt ohne Sondersignale mit einem Privatfahrzeug erfolgen oder als Einsatz-

gebiet nur die nähere Umgebung des Wohn- oder Arbeitsortes der Helfer vor Ort gewählt 

werden. Hierdurch kann ein grundlegendes Helfer-vor-Ort-System bereits mit geringem 

Kostenaufwand etabliert werden. Dieses System kann dann jedoch jederzeit erweitert und 

vergrößert werden, wenn sich ein erster Erfolg einstellt und die Helfer-vor-Ort-Gruppe an 

Bekanntheit und Unterstützung gewinnt. 

Neben den Anschaffungskosten ist mit durchschnittlichen jährlichen Kosten zwischen min-

destens 1.095 und 6.467 Euro zu rechnen, wobei diese Kosten stark von dem eingesetzten 

Material und der Anzahl der Einsätze abhängen. Die Höhe dieser Kosten zeigt, dass Helfer-

vor-Ort-Gruppen bereits mit einem geringen finanziellen Aufwand aktiv werden können. 
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6.3 Ausbildung der Helfer vor Ort 

Je nach Bundesland werden Ausbildungen im Umfang von mindestens 24 Stunden bis 57 

Stunden gefordert. Derartige Ausbildungen werden inzwischen bereits von einigen Hilfsor-

ganisationen angeboten, außerdem werden des Häufigeren andere, gleich- oder höherwer-

tige Ausbildungen der Hilfsorganisationen anerkannt. Wenn in einem Kreis also nicht aus-

reichend bereits medizinisch geschulte Freiwillige vorhanden sind, wäre es ggf. auch mög-

lich, Freiwillige zu suchen, welche sich zum Helfer vor Ort fortbilden lassen, um dann eh-

renamtlich tätig zu werden. 

 

6.4 Erfolgsmessung 

Zum Nachweis des Einsatzerfolgs und der Leistungsfähigkeit der Helfer-vor-Ort-Gruppen 

sollten einige Kennzahlen erfasst und ausgewertet werden. Davon ist die wahrscheinlich 

wichtigste Kennzahl der Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst. Durch diese Kennzah-

len soll der Nutzen der Helfer-vor-Ort-Gruppen einheitlich dokumentiert werden. Die Er-

folgsmessung sollte in Zusammenarbeit mit der Leitstelle erfolgen, da so der Zugriff auf 

die notwendigen Einsatzdaten gesichert ist. Die Auswertung sollte dabei durch den Träger 

des Rettungsdienstes bzw. den ärztlichen Leiter Rettungsdienst erfolgen. 

 

6.5 Ausweitung des Systems 

Durch die Gründung einzelner Helfer-vor-Ort-Gruppen in Regionen, wo bislang keine bis 

wenige Helfer-vor-Ort-Gruppen vorhanden sind, soll das System auch dort bekannt ge-

macht werden. Dies soll dazu führen, dass weiteres Interesse an dem System geweckt 

wird und neue Mitglieder und Fördermittel beworben werden können. Des Weiteren werden 

diese neuen Gruppen eine Vorbildfunktion ausüben und dadurch ggf. einen Kaskadeneffekt 

bewirken, wodurch sich weitere Freiwillige in angrenzenden Orten finden. Des Weiteren 

können aktive Helfer-vor-Ort-Gruppen auch zu einem Aushängeschild der zugehörigen 

Hilfsorganisationen werden. Dies ist insbesondere dadurch attraktiv, dass Helfer-vor-Ort-

Gruppen eine höhere Einsatzrate als beispielsweise die Bereitschaften des Katastrophen-

schutzes haben und dadurch präsenter in der Bevölkerung vor Ort sind. Außerdem können 

die Mitglieder durch die Tätigkeit in Helfer-vor-Ort-Gruppen praktische Einsatzerfahrung 

sammeln, was wiederum das Engagementspektrum in einer Hilfsorganisation erweitert. 
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Anhang A: Checkliste für die Kostenabschätzung der Aus-

rüstung einer neuen Helfer-vor-Ort-Gruppe 

Ausrüstung 
vorgese-

hen 
(ja/nein) 

Stückpreis 
Benötigte 

Anzahl 
Kosten 

          

Persönliche Ausrüstung: 
        

 • Warnweste 
        

 • Desinfektionsmittel 
        

 • Einmalhandschuhe 
        

 • Einsatzjacke 
        

 • Einsatzhose 
        

 • Sicherheitsschuhe 
        

 • Schutzbrille 
        

 • Einsatzhandschuhe 
        

Alarmierung: 
        

• Alarmierungseinrichtung  
   (Funkmelder)         

Medizinische Ausrüstung: 
        

 • Sanitätskoffer nach DIN 13155 
        

 • AED 
        

• Sauerstoffapplikationsmöglichkeit 
        

 •Tourniquet 
        

• Dokumentationsbögen und  

   Schreibmaterial         

Fahrzeug: 
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 • Einsatzfahrzeug 
        

HvO-Standort 
        

 • Räumlichkeiten 
        

 • Einrichtung 
        

Kosten gesamt 
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Anhang B Vergleich der Anforderungen/Mindestanfor-

derungen der Bundesländer 

Im Folgenden werden die Leitfäden der vier Länder 

• Baden-Württemberg 

• Bayern 

• Hessen 

• Nordrhein-Westfalen 

hinsichtlich ihrer Anforderungen an Helfer-vor-Ort-Gruppen verglichen. Hierfür wurden die 

jeweils das gleiche Themenfeld betreffenden Textstellen aus den Leitfäden gegenüberge-

stellt. Die hieraus abgeleiteten Mindestanforderungen entsprechen nicht zwangsläufig den 

Mindestanforderungen, welche im ersten Teilbericht aufgeführt wurden. Dies liegt daran, 

dass die Mindestanforderungen im ersten Teilbericht von dem Expertengremium unter Lei-

tung des ADAC überarbeitet wurden. 
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1 Aufgabe und Zielsetzung 

1.1 Mindestanforderung 

Durch Helfer vor Ort soll das therapiefreie Intervall bei Notfallpatienten verkürzt werden. 

 

1.2 Anmerkung 

Diese Zielsetzung ist in sämtlichen Leitfäden enthalten. Es finden sich in einigen der Leit-

fäden jedoch noch weitere Ausführungen und Formulierungen. So sollen die Helfer vor Ort 

nach der Empfehlung aus Hessen zudem der Verbesserung der Notfallversorgung dienen. 

In Bayern und Baden-Württemberg soll durch die Helfer vor Ort des Weiteren ein sinnvoller 

Zeitvorteil erreicht werden. In Baden-Württemberg wird die Anforderung der Verkürzung 

des therapiefreien Intervalls auf die akut lebensbedrohten Patienten beschränkt. Im Leit-

faden aus Bayern wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Verkürzung des the-

rapiefreien Intervalls auf die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bezieht. 

 

1.3 Textausschnitte 

1.3.1 Bayern 
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1.3.2 Baden-Württemberg 

 

1.3.3 Hessen 

 

1.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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2 Verhältnis zum Rettungsdienst 

2.1 Mindestanforderung 

Helfer vor Ort sind ergänzend zum Rettungsdienst tätig. Bei Ankunft des Rettungsdienstes 

übernimmt dieser die Behandlung/Betreuung des Patienten. 

 

2.2 Anmerkung 

In Baden-Württemberg und Bayern ist noch geregelt, dass die Helfer vor Ort den Weisun-

gen der Leitstelle und dem (höher qualifizierten) Personal des Rettungsdienstes unterste-

hen. In allen Leitfäden, außer der Verordnung aus Baden-Württemberg, wird ausdrücklich 

erwähnt, dass die Helfer vor Ort nicht Bestandteil des Rettungsdienstes sind und keine 

Relevanz für die Hilfsfrist haben. In der Verordnung aus Baden-Württemberg wird hierzu 

keine Angabe gemacht. 
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2.3 Textausschnitte 

2.3.1 Bayern 
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2.3.2 Baden-Württemberg 
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2.3.3 Hessen 

 

2.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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3 Planbarkeit und Organisation 

3.1 Mindestanforderung 

Die Helfer vor Ort werden über Trägerorganisationen organisiert (angelehnt an die Emp-

fehlung Nordrhein-Westfalen). 

 

3.2 Anmerkung 

Die Grundannahme, wie ein "Helfer vor Ort"-System organisiert werden soll, unterscheidet 

sich zwischen den einzelnen Bundesländern stark. Während Baden-Württemberg und Bay-

ern Wert auf einen hohen Organisationsgrad legen, bleibt Hessen vom Grundsatz her näher 

an der spontanen ersten Hilfe. Die gegenseitigen Extreme bilden dabei Bayern und Hessen. 

Dies zeigt sich z. B. daran, dass in Bayern die "Helfer vor Ort"-Gruppen zu feststehenden, 

mit der Leitstelle abgesprochenen Zeiten alarmierbar sein und über einen festen Standort 

verfügen sollen, während in Hessen das Einsatzgebiet nahe dem Arbeits- bzw. Wohnort 

des Helfers vor Ort liegen sollte und die Alarmierung für alle in Frage kommenden Helfer, 

unabhängig der Uhrzeit, erfolgen kann. In Nordrhein-Westfalen werden relativ wenige Vor-

gaben bzgl. der Planbarkeit gemacht, während Baden-Württemberg allgemein fordert, dass 

die "Helfer vor Ort"-Systeme planbar und auf Dauer ausgelegt werden. 
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3.3 Textausschnitte 

3.3.1 Bayern 

 

3.3.2 Baden-Württemberg 
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3.3.3 Hessen 
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3.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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4 Aufgaben der Trägerorganisation 

4.1 Mindestanforderung 

Die Trägerorganisationen der Voraus-Helfer müssen gegenüber dem Träger des Rettungs-

dienstes gewährleisten, dass: 

• die Aus- und Fortbildungsbestimmungen eingehalten werden, 

• die Voraus-Helfer durch ihre Organisation ausreichend versichert sind (Unfall- und Haft-

pflichtversicherung), 

• die Schweigepflicht beachtet wird, 

• die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung eingehalten werden, 

• sich die Voraus-Helfer am Einsatzort als solche zu erkennen geben und auf den noch 

eintreffenden Rettungsdienst hinweisen; eine spezielle Einsatzkleidung ist nicht erfor-

derlich, 

• die Voraus-Helfer den Dokumentationsbogen ausfüllen, 

• die Einsätze gegenüber dem betroffenen Patienten, gegenüber dem Träger des Ret-

tungsdienstes und gegenüber Dritten kostenfrei durchgeführt werden. 

Die Trägerorganisationen der Voraus-Hilfe vereinbaren mit dem Träger des Rettungsdiens-

tes die Einzelheiten der Umsetzung. Hierbei benennen sie insbesondere einen für die Or-

ganisationseinheit verantwortlichen Ansprechpartner. 

Darüber hinaus gewährleisten die Träger der Voraus-Helfer-Systeme im Rahmen ihrer Für-

sorgepflicht, dass eine Nachsorge für Voraus-Helfer gewährleistet ist und dass nur persön-

lich und gesundheitlich geeignete Helfer zum Einsatz kommen (entnommen aus Empfeh-

lung Hessen). 

 

4.2 Anmerkung 

In den anderen Leitfäden werden die Anforderungen an die Trägerorganisationen nicht 

direkt gelistet aufgeführt. In der Verordnung für Baden-Württemberg wird im Zuge der 

Bestimmungen zur Ausbildung deutlich gemacht, dass die Organisation dafür Sorge zu 

tragen hat, dass der Helfer vor Ort über die nötige Ausbildung und Kenntnisse verfügt, um 

als Helfer vor Ort tätig zu sein, und regelmäßig für die Benutzung des Einsatzfahrzeuges 

eingewiesen wird. Im Bayrischen Leitfaden sind die Aufgaben des Trägers der Ersthelfer-

gruppen über viele Kapitel verstreut aufgelistet, sie umfassen u. a. die Auswahl eines Stan-

dortes (unter Absprache mit dem Rettungsdienstzweckverband), Sicherstellung der ge-

sundheitlichen Eignung der Helfer vor Ort durch Einfordern eines ärztlichen Attestes und 

Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Zusammenfassend ließe sich 

feststellen, dass die Hauptaufgabe der Trägerorganisationen die Schaffung von Rahmen-

bedingungen für die Einsatzfähigkeit der Helfer vor Ort ist. 
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4.3 Textausschnitte 

4.3.1 Bayern 
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4.3.2 Baden-Württemberg 

 

4.3.3 Hessen 
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4.3.4 Nordrhein-Westfalen 

Trägeraufgaben sind nicht ausdrücklich genannt 
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5 Eignung der Helfer vor Ort 

5.1 Mindestanforderung 

Der Helfer vor Ort muss mindestens 17 Jahre alt und geistig sowie gesundheitlich geeignet 

sein (Bezieht sich auf Nordrhein-Westfalen, es ist die niedrigste Anforderung, da als Min-

destalter 17 anstatt 18 Jahre festgelegt sind. Da in Hessen und Baden-Württemberg nicht 

explizit noch eine körperliche Eignung gefordert wird, wurde diese gestrichen). 

Alternativ: Sollte mindestens 18 Jahre und muss geistig, körperlich sowie gesundheitlich 

geeignet sein. Bei Personen, die hauptamtlich bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst 

tätig sind, kann die Eignung grundsätzlich vermutet werden (In Bayern ist das Mindestalter 

als Soll- und nicht als Mussanforderung gestellt, hierdurch ergibt sich ein größerer Spiel-

raum.) 

 

5.2 Anmerkung 

Der Erlass aus Nordrhein-Westfalen lässt die Tätigkeit als Helfer vor Ort bereits mit 17 

Jahren zu, während die anderen Dokumente fordern, dass der Helfer vor Ort volljährig ist. 

In Bayern ist dies allerdings eine Soll- und keine Muss-Anforderung. Die Anforderung der 

geistigen sowie gesundheitlichen Eignung wird in allen Dokumenten erhoben, jedoch nicht 

konkretisiert, lediglich in Bayern und Hessen wird als Nachweis der gesundheitlichen Eig-

nung ein ärztliches Attest gefordert. In Bayern kann davon abweichend bei Personen, die 

hauptamtlich bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst tätig sind, die Eignung grundsätz-

lich vermutet werden. Die Formulierungen bzgl. der Anforderungen unterscheiden sich zwi-

schen einigen der Dokumente, so wird z. B. in Hessen gefordert, dass die Person "persön-

lich und gesundheitlich" geeignet ist, während die Anforderung in Nordrhein-Westfalen 

"Notfallhelfer müssen […] geistig, körperlich sowie gesundheitlich zur Erfüllung der Aufga-

ben, […], geeignet sein" lautet. In Nordrhein-Westfalen ist im Gegensatz zu Hessen und 

Baden-Württemberg der Punkt körperliche Eignung explizit aufgeführt, es ist allerdings 

wahrscheinlich, dass dieser Punkt in Baden-Württemberg in der gesundheitlichen Eignung 

mit inbegriffen ist. In Bayern wird statt der geistigen bzw. persönlichen Eignung eine "er-

forderliche Reife" verlangt, damit wird jedoch wahrscheinlich das gleiche gemeint sein. In 

Baden-Württemberg wird den Trägerorganisation ausdrücklich erlaubt, weitere Eignungs-

anforderungen festzulegen. 
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5.3 Textausschnitte 

5.3.1 Bayern 

 

5.3.2 Baden-Württemberg 

 

5.3.3 Hessen 
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5.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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6 Ausbildungsdauer 

6.1 Mindestanforderung 

Die Qualifikation des Basis-Voraus-Helfer-EH+ umfasst 24 Stunden Unterricht und Trai-

ning. 

Der Voraus-Helfer-SAN verfügt über die Basis-Qualifikation des Voraus-Helfer-EH+. Dar-

über hinaus verfügt er über eine deutlich erweiterte Ausbildung in Form einer mindestens 

48-stündigen aktuellen Sanitäts-Ausbildung einer Hilfsorganisation oder Feuerwehr (Hes-

sisches System, die anderen Systeme kennen den Basis-Voraus-Helfer nicht). 

Alternativ: Die Ausbildungsdauer im Rahmen der Grundqualifikation muss mindestens 48 

Stunden umfassen. Aktive Rettungssanitäter oder Rettungsassistenten benötigen grund-

sätzlich keine zusätzliche medizinische Ausbildung (entnommen aus Leitfaden Bayern). 

 

6.2 Anmerkung 

Für den Vergleich wurde angenommen, dass eine Unterrichtseinheit ungefähr einer Unter-

richtsstunde entspricht. Die Anforderungen bzgl. der Ausbildungsdauer liegen für Baden-

Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen zwischen 48 (Bayern) Stunden und 57 Un-

terrichtseinheiten (Baden-Württemberg inklusive 9 UE Erste-Hilfe-Grundausbildung). So-

wohl in Bayern als auch Baden-Württemberg wird allerdings eine längere und vertiefende 

Ausbildung von 80 Stunden (Bayern) bzw. 72 Unterrichtseinheiten (Baden-Württemberg) 

empfohlen. In Baden-Württemberg ist darüber hinaus ein 16-stündiges Praktikum auf einer 

Rettungswache zu absolvieren. Im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-

berg und Bayern hat Hessen ein zweistufiges System, bei welchem der Voraus-Helfer-EH+ 

über eine wesentlich kürzere Ausbildung verfügt. In Bayern und Baden-Württemberg be-

nötigen bereits im Rettungsdienst tätige Personen keine weitere Ausbildung, darüber hin-

aus bedarf es in Baden Württemberg auch nicht der Ausbildung, wenn die fachliche Befä-

higung auf andere Weise erworben wurde, und das Praktikum kann bei Personen, welche 

bereits seit mindestens einem Jahr vor Inkrafttreten der Verordnung in einer "Helfer-vor-

Ort"-Gruppe aktiv sind, entfallen. In Nordrhein-Westfalen werden die Ausbildungen be-

stimmter Hilfsorganisationen, welche als gleichwertige Ausbildung anerkannt sind, gelistet. 
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6.3 Textausschnitte 

6.3.1 Bayern 
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6.3.2 Baden-Württemberg 
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6.3.3 Hessen 
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6.3.4 Nordrhein-Westfalen 

 



Anhang A Vergleich der Anforderungen an HvO-Gruppen Seite 104 

7 Ausbildungsinhalt 

7.1 Mindestanforderung 

Das Voraus-Helfer-Training beinhaltet mindestens: 

• die Herz-Lungen-Wiederbelebung (auch am Kind), 

• den Umgang mit einer geeigneten Beatmungshilfe, 

• den Umgang mit Automatischen-Externen-Defibrillatoren (AED), 

• das Verhalten an der Einsatzstelle, 

• den Umgang mit Patienten, Angehörigen und Dritten, 

• die Belehrung über die Schweigepflicht, 

• die Dokumentation des Einsatzes, 

• rechtliche Grundlagen, 

• die Unterrichtung über das Gefahrenabwehrsystem im Rettungsdienstbereich und ein 

entsprechendes praktisches Training, 

• optional: Integriertes oder separates Training zum Gebrauch von speziellen medizini-

schen Gerätschaften z. B. mit Larynx-Tuben. 

(entnommen aus Empfehlung Hessen) 

 

7.2 Anmerkung 

Im hessischen System wird zwischen dem Basis-Voraus-Helfer-EH+ und Voraus-Helfer-SAN 

unterschieden. Die Ausbildung Basis-Voraus-Helfer-EH+ ist dabei kürzer als die Min-

destausbildungen, welche in den anderen Leitfäden beschrieben werden. Deshalb sind in 

der hessischen Empfehlung auch weniger Mindestausbildungsinhalte gelistet. Für Bayern 

sind jeweils die Ausbildungsinhalte für eine Mindestausbildung (48 UE) und eine empfoh-

lene, längere Ausbildung angegeben (80 UE). 
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7.3 Textausschnitte 

7.3.1 Bayern 
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7.3.2 Baden-Württemberg 

Ausbildungscurriculum für Helfer vor Ort 

1. Erste-Hilfe-Ausbildung - 9 Unterrichtseinheiten (UE): 

Richtiges Verhalten bei Unfällen und Notfällen 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen 

Blutungen, Kopf-, Bauch- und Brustkorbverletzungen 

Wundversorgung bei kleineren Verletzungen 

Muskel-, Gelenkverletzungen und Knochenbrüche 

Thermische Schädigungen 

Elektrounfälle 

Vergiftungen und Verätzungen 

Akute Erkrankungen (Herzinfarkt, Apoplex, Krampfanfälle, etc.) 
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2. Wesentliche Inhalte einer Sanitätsausbildung - 48 Unterrichtseinheiten: 

A. Anatomie und Physiologie 

Atmung, Herz/Kreislauf, Blutgefäße 2 UE 

Innere Organe 1 UE 

Gehirn und Nervensystem 1 UE 

Bewegungsapparat 1 UE 

B. Umgang mit Erkrankungen/Verletzungen 

Atem- und Kreislaufstörungen 

Ursachen und Symptome 2 UE 

Bewusstlosigkeit und Kreislaufstillstand, Reanimation 4 UE 

Verletzungen 

Thoraxverletzungen 1 UE 

Verletzungen des Bewegungsapparates 1 UE 

Polytrauma 2 UE 

Schädel-Hirn-Trauma 1 UE 

Rettung und Transport 2 UE 

Wundversorgung 1 UE 

Sonstige somatische Notfälle 

Apoplex 1 UE 

Anaphylaxie, Schock 1 UE 

Vergiftungen 1 UE 

Verbrennungen und Unterkühlungen 1 UE 

Akutes Abdomen 1 UE 

Schwangerschaftskomplikationen und Geburt 1 UE 

Sonstige 1 UE 

Psyche 

Psychiatrische und Psychosomatische Erkrankungen 

in Notfallsituationen 2 UE 

Umgang mit Suizidgedanken bzw. -versuch 1 UE 

Maßnahmen zur psychischen Stabilisierung  

von Patient bzw. Angehörigen 1 UE 

C. Praktische Übungen 

Reanimation 6 UE 

Übungen zu anderen Notfallbildern 4 UE 

D. Grundsätzliches 

Eintreffen am Notfallort, Sichtung und Sicherung 2 UE 

Kommunikation mit Patient, Angehörigen und anderen  

Anwesenden 1 UE 

Kommunikation mit Integrierter Leitstelle 1 UE 

Kommunikation mit und Übergabe an Rettungsdienst 2 UE 

Unterstützung des Rettungsdienstes 1 UE 

Rechtliches 1 UE 

Gesamtstundenanzahl: 57 UE 
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Hinweis: 

Die Ausbildung für Frühdefibrillation und die Anwendung automatisierter externer Defibril-

latoren muss unter ärztlicher Aufsicht entsprechend den Grundsätzen der Bundesarbeits-

gemeinschaft "Erste Hilfe" zur Frühdefibrillation durch Laien und den jeweils aktuellen 

Empfehlungen der Bundesärztekammer zur Defibrillation mit automatisierten externen De-

fibrillatoren durch Laien sowie der Stellungnahme der Bundesärztekammer zur ärztlichen 

Verantwortung für die Aus- und Fortbildung von Nichtärzten in der Defibrillation erfolgen. 

Weiterhin sind die jeweiligen Vorschriften des Medizinproduktegesetzes und der Medizin-

produkte-Betreiber-Verordnung zu berücksichtigen. 

7.3.3 Hessen 
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7.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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8 Fortbildung 

8.1 Mindestanforderung 

Erforderlich sind mindestens 8 Stunden Fortbildung jährlich. Fortbildungen des Rettungs-

dienstes werden angerechnet. 

 

8.2 Anmerkung 

Die Anzahl der geforderten Fortbildungsstunden ist, auf ein Jahr gerechnet, bei allen Do-

kumenten gleich, allerdings unterscheidet sich der Zeitraum, in welchem diese erfolgen 

müssen. So wird in Bayern gefordert, dass mindestens 4 Fortbildungsstunden innerhalb 

eines halben Jahres gewährleistet werden, während in Baden-Württemberg 16 Stunden 

innerhalb von 2 Jahren erfolgen sollen. Allerdings sollen (nicht als müssen formuliert) die 

Helfer vor Ort in Baden-Württemberg zusätzlich noch jährlich ein 8-stündiges Rettungs-

dienstpraktikum ableisten. Grundsätzlich wären 16 Stunden innerhalb von 2 Jahren die 

lockerste Anforderung, da es mehr zeitlichen Spielraum ergibt; durch die zusätzliche For-

derung des Rettungsdienstpraktikums wird diese Anforderung jedoch als umfangreicher 

als die der anderen Bundesländer bewertet. 

 

8.3 Textausschnitte 

8.3.1 Bayern 

 

8.3.2 Baden-Württemberg 

Siehe Ausbildungsdauer 

8.3.3 Hessen 

Siehe Ausbildungsdauer 
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8.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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9 Mindestausrüstung 

9.1 Mindestanforderung 

• Einmalhandschuhe 

• Abbindesystem (Tourniquet) 

• persönliche Schutzausrüstung gemäß den organisationsinternen Sicherheitsvorschrif-

ten. 

(entspricht den Vorgaben aus der Verordnung Baden-Württemberg. Allerdings ist das Ab-

bindesystem nur in Baden-Württemberg gefordert.) 

 

9.2 Anmerkung 

Es wird in allen Texten eine unterschiedliche Ausrüstung gefordert. Die geringste Anforde-

rung stellt Baden-Württemberg mit nur Handschuhen, Abbindesystem und PSA. In Bayern, 

Hessen und Nordrhein-Westfalen wird eine Ausrüstung ähnlich dem Sanitätskoffer nach 

DIN 13155 gefordert, allerdings nicht mit allen Ausrüstungsgegenständen. In Baden-Würt-

temberg ist dies eine optionale zusätzliche Ausrüstung. Wenn man Baden-Württemberg 

ausschließt, hat Hessen die geringsten Ausrüstungsanforderungen. 

 

9.3 Textausschnitte 

9.3.1 Bayern 
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9.3.2 Baden-Württemberg 

 

 

9.3.3 Hessen 
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9.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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10 Finanzierung 

10.1 Mindestanforderung 

Die Verrechnung medizinischer Hilfeleistungen gegenüber Hilfeempfängern und Sozialver-

sicherungsträgern ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

10.2 Anmerkung 

In den Leitfäden aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern wird deutlich gemacht, dass 

für die Einsätze der Helfer vor Ort grundsätzlich kein Anspruch auf Kostenerstattung vor-

liegt. In Baden-Württemberg wird darüber hinaus festgelegt, dass dies auch für den Helfer 

vor Ort gegenüber der Trägerorganisation gilt, es wird allerdings die Möglichkeit davon 

abweichender privatrechtlicher Vereinbarungen eingeräumt. Bei der Verordnung aus Nord-

rhein-Westfalen wird kategorisch festgelegt, dass die Helfer-vor-Ort-Systeme nicht die fi-

nanziellen Mittel des Rettungsdiensts belasten dürfen. 

 

10.3 Textstellen 

10.3.1 Bayern 

Siehe "Verhältnis zum öffentlichen Rettungsdienst" 

 

10.3.2 Baden-Württemberg 
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10.3.3 Hessen 

 

10.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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11 Alarmierung 

11.1 Mindestanforderung 

Die Helfer vor Ort werden durch die Leitstelle alarmiert. Eine Alarmierung erfolgt nur zu-

sätzlich zum Rettungsdienst. Die Alarmierung soll erfolgen, wenn Patienten vital bedroht 

sind. Über die Alarmierung entscheidet die Leitstelle. 

 

11.2 Anmerkung 

In einigen der Leitfäden finden sich weitere Einschränkungen, wie z. B. dass eine Alarmie-

rung der Helfer vor Ort bei einem hohen Gefahrenpotenzial nicht erfolgen darf (Baden-

Württemberg) oder soll (Bayern), dass durch die Helfer vor Ort ein medizinisch sinnvoller 

Zeitvorteil erreicht wird (Baden-Württemberg, Bayern) oder dass eine Alarmierung zu or-

ganisatorischen Hilfsmaßnahmen unzulässig ist (Baden-Württemberg). In Hessen wird hin-

gegen der Leitstelle die Möglichkeit offengehalten, Helfer vor Ort in Einzelfällen auch aus 

"taktischen Gründen" zu alarmieren. Damit Helfer-vor-Ort-Gruppen überhaupt zu Einsät-

zen alarmiert werden dürfen, bedarf es in Bayern der Zustimmung des jeweiligen Zweck-

verbandes. Für die Alarmierung ist nach dem bayerischen Leitfaden dann eine Alarmie-

rungsplanung durch den jeweiligen Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralar-

mierung durchzuführen, anhand welcher sich die Leitstelle orientieren kann. Bzgl. des Alar-

mierungsweges schreibt Bayern eine Alarmierung über öffentliche Netze vor, außer es han-

delt sich bei der Trägerorganisation um eine BOS. In Nordrhein-Westfalen wird vorge-

schrieben, dass die technischen Voraussetzungen für eine schnelle Alarmierung der Helfer 

vor Ort gegeben sein müssen. 
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11.3 Textstellen 

11.3.1 Bayern 
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11.3.2 Baden-Württemberg 

 

11.3.3 Hessen 
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11.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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12 Sonder- und Wegerechte 

12.1 Mindestanforderung 

Sonder- und Wegerechte dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn höchste Eile 

geboten ist und Menschenleben in Gefahr oder schwere Gesundheitsschäden zu erwarten 

sind. Das Einsatzfahrzeug darf nur mit einer Signalanlage ausgestattet werden, wenn hier-

für eine Sondergenehmigung erteilt wurde. 

 

12.2 Anmerkung 

In der Verordnung aus Baden-Württemberg finden sich weitere Einschränkungen, wie z. B., 

dass Sonderrechte nur nach Anordnung der Leitstelle in Anspruch genommen werden dür-

fen und das auch nur von Fahrern, die eine Unterweisung erhalten haben. In den Leitfäden 

aus Hessen und Baden-Württemberg wird ausdrücklich erwähnt, dass ein Einsatzfahrzeug 

nicht zwangsläufig notwendig ist. 

 

12.3 Textstellen 

12.3.1 Bayern 
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Auszug aus der überarbeiteten Fassung: 
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12.3.2 Baden-Württemberg 

 

12.3.3 Hessen 

 

12.3.4 Nordrhein-Westfalen 

Keine Angaben zu Sonderrechten. 
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13 Tätigkeiten im Einsatz 

13.1 Mindestanforderung 

Die Aufgaben der Helfer vor Ort sind grundsätzlich auf die Behandlung von Störungen der 

Vitalfunktionen im Rahmen lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie damit verbundene 

Versorgungsmaßnahmen beschränkt (angelehnt an Verordnung Baden-Württemberg). 

 

13.2 Anmerkung 

Die Aufgabenbeschreibungen aus den Leitfäden Baden-Württembergs und Hessens ähneln 

sich sehr stark, während Nordrhein-Westfalen und Bayern mehr Tätigkeiten zuweisen. 

 

13.3 Textstellen 

13.3.1 Bayern 

 

13.3.2 Baden-Württemberg 
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13.3.3 Hessen 

 

13.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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14 Anforderungen an die Dokumentation 

14.1 Mindestanforderung 

Die Dokumentation hat auf durch die Organisation oder Einrichtung freigegebenen Formu-

laren zu erfolgen. Beinhaltet sein müssen: 

1. Alarmierungszeit, 

2. Eintreffzeit, 

3. Übergabezeit an den Rettungsdienst, 

4. Einsatzindikation und 

5. durchgeführte Maßnahmen. 

Die Dokumentation von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, soweit ihr Zweck nicht 

durch die Erfassung anonymisierter oder pseudonymisierter Daten erreicht werden kann 

(entnommen aus Verordnung Baden-Württemberg). 

 

14.2 Anmerkung 

Nur in Baden-Württemberg und Hessen werden direkte Anforderungen daran, was in der 

Dokumentation enthalten sein muss, gestellt, während in Nordrhein-Westfalen nur allge-

mein gefordert wird, dass zu jedem Einsatz Dokumentationsbögen von den Helfern vor Ort 

ausgefüllt werden. In Bayern wird ebenfalls das Ausfüllen von Dokumentationsbögen zu 

jedem Einsatz gefordert, es werden außerdem einige Dokumentationsbögen empfohlen. In 

Baden-Württemberg und Bayern sollen die Einsätze zusätzlich nachbesprochen werden. 

 

14.3 Textausschnitte 

14.3.1 Bayern 
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14.3.2 Baden-Württemberg 

 

14.3.3 Hessen 

 

14.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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15 Anforderungen an das Qualitätsmanagement 

15.1 Mindestanforderung 

Die Organisation oder Einrichtung überwacht die Tätigkeit der Helfer-vor-Ort-Systeme min-

destens durch ein medizinisches Qualitätsmanagement. Dies umfasst insbesondere eine 

Auswertung der Einsatzprotokolle und regelmäßige strukturierte Einsatznachbesprechun-

gen (entnommen aus Verordnung Baden-Württemberg). 

 

15.2 Anmerkung 

In allen Leitfäden wird eine Form der Qualitätssicherung, basierend auf der Auswertung 

der Dokumentationsbögen gefordert. In Bayern soll zusätzlich der Ärztliche Leiter Ret-

tungsdienst die Tätigkeiten der Helfer-vor-Ort-Gruppen begleiten und überwachen. 

 

15.3 Textausschnitte 

15.3.1 Bayern 
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15.3.2 Baden-Württemberg 

 

15.3.3 Hessen 

 

15.3.4 Nordrhein-Westfalen 
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16 Haftung 

16.1 Mindestanforderung 

Die Haftung für Schäden bei der Leistung von Erster Hilfe richtet sich nach den allgemeinen 

Regelungen des Zivilrechts. Die Frage der Haftung für die Tätigkeit der organisierten Ersten 

Hilfe ist jedoch - soweit ersichtlich - gerichtlich noch nicht entschieden worden. Es wird 

daher empfohlen, dass der Träger einer Ersthelfergruppe eine Versicherung abschließt und 

hierüber dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung eine Bestäti-

gung vorlegt (entnommen aus Leitfaden Bayern). 

 

16.2 Anmerkung 

In Baden-Württemberg ist die Haftung grundsätzlich zivilrechtlich. In Hessen und Nord-

rhein-Westfalen werden keine Angaben dazu gemacht. 

 

16.3 Textausschnitte 

16.3.1 Bayern 

 

16.3.2 Baden-Württemberg 

 

16.3.3 Hessen 

Keine Angaben 
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16.3.4 Nordrhein-Westfalen 

Keine Angaben 
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17 Versicherung 

17.1 Mindestanforderung 

Ersthelferinnen und Ersthelfer sind für ihre Tätigkeit gesetzlich unfallversichert (§ 2 Abs. 1 

Nr. 13a SGB VII). 

Soweit Ersthelfergruppen von Hilfsorganisationen oder Feuerwehren getragen werden, 

muss die jeweilige Organisation für einen entsprechenden Haftpflichtversicherungsschutz 

Sorge tragen. Bei Ersthelfergruppen, die als rechtlich unselbstständige Vereinigung orga-

nisiert sind, besteht grundsätzlich ein Haftpflichtversicherungsschutz durch die Bayerische 

Ehrenamtsversicherung. Dieser ist jedoch gegenüber anderweitig bestehenden Versiche-

rungen nachrangig. Der Versicherungsschutz für das eingesetzte Kraftfahrzeug muss auch 

den Einsatz des Fahrzeugs im Rahmen der Tätigkeit der organisierten Ersten Hilfe umfas-

sen (entnommen aus Leitfaden Bayern). 

 

17.2 Anmerkung 

Während in Bayern der Versicherungsschutz zu Teilen vom Staat übernommen wird, müs-

sen sich in Hessen und Baden-Württemberg die Trägerorganisationen, laut den Leitfäden , 

vollständig um den Versicherungsschutz kümmern. In der Empfehlung aus Nordrhein-

Westfalen wird keine Angabe gemacht. In Bayern beruft man sich für den Unfallversiche-

rungsschutz auf § 2 Abs. 1 Nr. 13 a) SGB VII: 

"§ 2 SGB VII Versicherung kraft Gesetzes 

(1) Kraft Gesetzes sind versichert […] 

13. Personen, die 

a) bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen anderen aus 

erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesundheit retten," 

Nach einem Memorandum zu Rechtslage, dass im Auftrag der ADAC Stiftung, von der Baker 

Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft erstellt wurde, gilt dieser Abschnitt auch für Helfer-vor-Ort-

Gruppen in anderen Bundesländern. 
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17.3 Textausschnitte 

17.3.1 Bayern 

 

17.3.2 Baden-Württemberg 
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17.3.3 Hessen 

 

17.3.4 Nordrhein-Westfalen 

Keine Angaben 
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18 Datenschutz 

18.1 Mindestanforderung 

Ersthelfer sollen sich zur Verschwiegenheit verpflichten (entnommen aus Leitfaden Bay-

ern). 

 

18.2 Anmerkung 

In allen Leitfäden, mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen, werden die Helfer vor Ort zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. In Baden-Württemberg sind sie zusätzlich zum Thema Da-

tenschutz durch die Trägerorganisation zu unterweisen. 

 

18.3 Textausschnitte 

18.3.1 Bayern 

 

18.3.2 Baden-Württemberg 
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18.3.3 Hessen 

 

18.3.4 Nordrhein-Westfalen 

Keine Angaben 

 


